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1. Management Summary 

Der nachfolgende Gesamtbericht stellt die strategischen Ziele der kantonalen Opferhilfestrategie 

2023–2033 sowie die Stossrichtungen mit den entsprechenden Massnahmen in den Rahmen des 

sich rasch verändernden Umfeldes, der Bedürfnisse der Opfer und ihrer Angehörigen und der bis-

herigen Entwicklung der Opferhilfe im Kanton Bern. Er hält die Überlegungen für die strategische 

Entwicklung fest und dient als Basis für die Umsetzungsarbeiten. Er umrahmt den notwendigen 

Change sowie die künftige Ausrichtung der kantonalen Opferhilfe. 

Mit der kantonalen Opferhilfestrategie 2023–2033 stärkt der Regierungsrat die Opfer und ihre An-

gehörigen mittels eines bedarfsorientierten, niederschwelligen und bekannten Angebots und trägt 

durch Sensibilisierung und Intervention zur Verhinderung von Straftaten bei. Der Fokus liegt in der 

vorliegenden Strategie verstärkt auf der Thematik der häuslichen Gewalt1. Die Opferhilfestrategie 

berücksichtigt darüber hinaus zweifelsohne alle Gewaltdelikte, die im Opferhilfebereich relevant 

sein können, auch wenn diese nicht explizit thematisiert werden. Im Weiteren werden die Struktu-

ren der Opferhilfelandschaft deutlich verschlankt und die interprofessionelle und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit verstärkt. Neben der systematischen Stärkung der Ressourcen der Opfer gehört 

auch die Intensivierung der Präventions- und Interventionsarbeit im Migrationsbereich zwecks Ver-

hinderung von Straftaten zu den sechs Stossrichtungen. Dank dem Aufbau eines einheitlichen Auf-

sichts- und Controllingsystems sollen messbare Qualitäts- und Wirkungsziele in Bezug auf die 

Leistungen so definiert werden, dass künftig gleichartige Leistungen mit gleichartigen Entschädi-

gungsmodellen finanziert werden. 

Nach der Genehmigung der kantonalen Opferhilfestrategie durch den Regierungsrat und der 

Kenntnisnahme durch den Grossen Rat werden die Umsetzungsarbeiten der einzelnen Stossrich-

tungen aufgenommen. Dies erfolgt in Form einer Programmstruktur, unter Einbezug der Leistungs-

vertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner sowie weiterer wichtiger Akteurinnen und Ak-

teure. 

2. Auftrag Strategie-Entwicklung 

Bisher fehlt es im Kanton Bern an einer gesamtheitlichen kantonalen Opferhilfestrategie. Im No-

vember 2019 wurde im Grossen Rat die Motion 280-2019 Kohli2 eingereicht, welche die Erarbei-

tung einer kantonalen Opferhilfestrategie forderte, die der seit Jahren ansteigenden Be- und Aus-

lastung in den Frauenhäusern und in den Beratungsstellen Rechnung trägt. Der Regierungsrat 

anerkannte die Wichtigkeit einer Strategieerarbeitung. Der Grosse Rat hat die Motion in der Früh-

lingssession 2020 punktweise beschlossen und mit der Annahme der Ziffer 1 den Regierungsrat 

damit beauftragt, dem Grossen Rat eine ganzheitliche kantonale Opferhilfestrategie zur Kenntnis 

zu bringen. 

Mit der kantonalen Opferhilfestrategie wird die Optimierung der bestehenden Opferhilfe-Strukturen 

(Organisation, Prozesse, Kompetenzen, Zusammenarbeit, Finanzierung) und das Nutzen von Sy-

nergiemöglichkeiten angestrebt. Sie dient den kantonalen Behörden in den kommenden zehn Jah-

ren (2023-2033) als Leitlinie für Entscheide, die im Bereich der Opferhilfe im Kanton Bern getroffen 

werden. 

Erarbeitet wurde die kantonale Opferhilfestrategie von der Gesundheits-, Sozial- und Integrations-

direktion des Kantons Bern (GSI) in Zusammenarbeit mit der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD), 

der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) und der Sicherheitsdirektion (SID) sowie mit Einbezug 

von Akteurinnen und Akteuren aus dem Umfeld der Opferhilfe. 

                                                   
1
 In der Motion 280-2019 Kohli (Bern, BDP), «Kantonale Opferhilfestrategie» steht die häusliche Gewalt im Fokus. Auch in der Beratung des Grossen Rats 

wurde explizit auf häusliche Gewalt eingegangen.  
2
 Motion 280-2019 Kohli (Bern, BDP), «Kantonale Opferhilfestrategie» 
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Methodisch wurde die Opferhilfestrategie ausgehend von Vision, Mission und Werten in den Jah-

ren 2020 bis 2022 in einem partizipativen Prozess entwickelt und damit die Grundlage für das Um-

setzungsprogramm geschaffen. Dabei wurden die im Kanton Bern gängigen professionellen Pro-

jektmanagementmethoden angewandt und die entsprechenden Instrumente (z. B. Projektantrag, 

Projektauftrag, Projektstrukturplan mit sechs Teilprojekten und zahlreichen Arbeitspaketen und da-

raus abgeleitetem Termin- und Ressourcenplan inklusive Meilensteine, Stakeholder-Analyse, Um-

feldanalyse, SWOT-Analyse, etc.) eingesetzt. Gestützt darauf wurde eine transparente, verbindli-

che kantonale Opferhilfestrategie erarbeitet. 

3. Bundesrechtlicher Rahmen 

Am 1. Januar 1993 traten das erste Schweizerische Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von 

Straftaten (OHG)3 und die dazugehörige Verordnung über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHV)4 

in Kraft. Beide Erlasse wurden per 1. Januar 2009 revidiert. 

Die Bundesverfassung5 definiert die Opferhilfe als Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen 

(Art. 124): Der Bund sorgt für die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Kantone sind für die Um-

setzung zuständig. 

Auf europäischer Ebene gibt es ebenfalls Regelungen, die in die Umsetzung der Opferhilfe einflies-

sen: Dazu gehören insbesondere das Europäische Übereinkommen über die Entschädigung für 

Opfer von Gewalttaten, das für die Schweiz am 1. Januar 1993 in Kraft getreten ist6, und das Über-

einkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-

cher Gewalt (Istanbul-Konvention) mit Inkrafttreten für die Schweiz am 1. April 20187. Die Istanbul-

Konvention stellt sicher, dass Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt europaweit auf einem 

vergleichbaren Standard bekämpft werden. 

Das bundesrechtliche OHG sieht vor, dass alle Personen, die in der Schweiz unmittelbar durch 

eine Straftat körperlich, psychisch oder sexuell beeinträchtigt wurden, einen Anspruch auf Unter-

stützung und Hilfe durch die Opferhilfe haben. Anspruch auf Opferhilfe haben auch die Ehegattin 

oder der Ehegatte des Opfers, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnli-

cher Weise nahestehen wie z. B. Konkubinatspartnerinnen und Konkubinatspartner (Angehörige). 

Dieser Anspruch besteht unabhängig davon, ob eine Strafanzeige eingereicht wurde. 

Die Opferhilfe umfasst insbesondere folgende Leistungen: 

 Beratung 

 Soforthilfe und längerfristige Hilfe (z. B. juristische, psychologische oder medizinische Hilfe 

sowie Unterbringung in einer Schutzunterkunft) 

 Finanzielle Leistungen (Genugtuung und Entschädigung) 

Die Fachstellen der Opferhilfe beraten die Opfer und deren Angehörige8, unterstützen diese bei 

der Verarbeitung des Geschehenen und vermitteln ihnen Hilfe. In dringenden Fällen werden Kos-

ten übernommen, die aufgrund der Straftat entstanden sind (Soforthilfe), wozu ein Aufenthalt in ei-

nem Frauenhaus, eine therapeutische Krisenintervention, erste Abklärungen durch eine Anwältin 

bzw. einen Anwalt oder die medizinische Erstversorgung zählen. Die Opfer werden zudem infor-

miert, was bei der Einreichung einer Strafanzeige auf sie zukommt. Auf Wunsch werden die Opfer 

zu Einvernahmen bzw. Gerichtsverhandlungen im Rahmen des Strafverfahrens begleitet. 

                                                   
3
 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfern von Straftaten, Opferhilfegesetz, OHG; SR 312.5 

4
 Verordnung vom 27. Februar 2008 über die Hilfe an Opfern von Straftaten; Opferhilfeverordnung, OHV; SR 312.51 

5
 Bundesverfassung vom 18. April 1999 der Schweizerischen Eidgenossenschaft, BV; SR 101 

6
 SR 0.312.5 

7
 SR 0.311.35 

8
 Die Angehörigen werden nachfolgend aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht mehr explizit erwähnt. 
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Die Opferhilfe kann zudem über die Soforthilfe hinaus Leistungen finanzieren, die im Zusammen-

hang mit der Straftat stehen (längerfristige Hilfe Dritter). Dazu gehören beispielsweise Kosten für 

einen längeren Aufenthalt im Frauenhaus, eine Psychotherapie oder eine Vertretung durch eine 

Anwältin bzw. einen Anwalt im Strafverfahren. Die Höhe dieser Unterstützung ist abhängig von der 

finanziellen Situation des Opfers. 

Finanzielle Schäden, die als Folge der Straftat entstanden sind, wie Lohnausfall, können je nach 

Situation ebenfalls durch die Opferhilfe getragen werden (Entschädigung). Die Höhe der Entschä-

digung ist abhängig von der finanziellen Situation des Opfers. 

Ist ein Opfer durch die Straftat besonders schwer betroffen, kann es eine Wiedergutmachung für 

das erlittene seelische Leid erhalten (Genugtuung). Der Anspruch auf Genugtuung besteht unab-

hängig von den finanziellen Verhältnissen des Opfers. 

Die Opferhilfe leistet grundsätzlich nur dann finanzielle Unterstützung, wenn und soweit keine an-

deren Leistungspflichtigen vorhanden sind, d. h. wenn die Täterin oder der Täter oder eine andere 

verpflichtete Person oder Institution keine oder keine genügende Leistung erbringt. Die Leistungen 

der Opferhilfe sollen dem Opfer helfen und nicht Dritte entlasten. 

4. Opferhilfe im Kanton Bern 

4.1 Rechtlicher Rahmen 

Die Umsetzung des OHG liegt in der Kompetenz der Kantone. Die bundesrechtlichen Bestimmun-

gen werden mittels des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Hilfe an Op-

fer von Straftaten (EG OHG)9 und der kantonalen Opferhilfeverordnung (KOHV)10 konkretisiert. In 

den kantonalen Bestimmungen werden die Organisation der Opferhilfe im Kanton Bern festgelegt 

und der Umfang der Leistungen definiert. 

4.2 Umsetzung der Opferhilfe 

Die Opferhilfe im Kanton Bern ist historisch gewachsen. Bereits bevor auf Bundesebene das OHG 

in Kraft war, haben sich private Personen zusammengeschlossen und wertvolle Arbeit z. B. für den 

Schutz von Frauen und Kindern geleistet. Dazu gehörte beispielsweise der Aufbau und Betrieb von 

Frauenhäusern für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder. 

Im Kanton Bern ist die Abteilung Opferhilfe des Amtes für Integration und Soziales (AIS) der GSI 

für die Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Opferhilfeleistungen zuständig. Als Entschädi-

gungsbehörde bearbeitet die Abteilung Opferhilfe Gesuche für Leistungen um längerfristige Hilfe 

Dritter, Genugtuung und Entschädigung. Für die Leistungen Beratung und Soforthilfe hat der Kan-

ton Bern mit drei Partnerinnen und Partnern Leistungsverträge abgeschlossen. Zwei der drei Leis-

tungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner führen neben Beratungsstellen auch 

Frauenhäuser für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder. Die Klientel und die 

Hauptaufgaben der drei Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner werden nach-

stehend aufgeführt: 
  

                                                   
9
 Einführungsgesetz vom 2. September 2009 zum Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten, EG OHG; BSG 326.1 

10
 Kantonale Opferhilfeverordnung vom 28. April 2010, KOHV; 326.111 
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 Stiftung Opferhilfe Bern: 

Das Angebot der beiden Beratungsstellen in Bern und Biel richtet sich an weibliche und 

männliche Opfer von Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Tötung, Ver-

kehrsunfall, Stalking, häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt, Zwangsheirat etc.. Die Beratungs-

stellen richten ihre Angebote auch an Kinder, Jugendliche und Angehörige. 

Die Stiftung ist ausserdem Anlaufstelle für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen11 

im Kanton Bern. 

 Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern: 

Die Stiftung führt die beiden Beratungsstellen Lantana in Bern und Vista in Thun. 

Die Beratungsstelle Lantana ist als Fachstelle bei sexueller Gewalt spezialisiert auf Bera-

tung und Hilfe für weibliche Opfer, beispielsweise bei sexueller Belästigung und Bedro-

hung, Vergewaltigung, sexueller Ausbeutung in der Kindheit oder in Abhängigkeitsverhält-

nissen. Die Beratungsstelle Vista ist die Fachstelle für weibliche Opfer von häuslicher und 

sexueller Gewalt. Beide Beratungsstellen richten ihre Angebote auch an Kinder, Jugendli-

che und Angehörige. 

Die Stiftung führt zudem die beiden Frauenhäuser Bern und Thun-Berner Oberland. Diese 

bieten Unterkunft, Schutz und Beratung für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und 

ihre Kinder. 

 Verein Frauenhaus Region Biel: 

Der Verein führt das Frauenhaus Biel. Es bietet Unterkunft, Schutz und Beratung für von 

häuslicher Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. 

Der Verein führt zudem die Beratungsstelle Solidarité Femmes Bienne. Das Angebot richtet 

sich an weibliche Opfer von häuslicher Gewalt, Kinder, Jugendliche und Angehörige. 

Für den Bereich Menschenhandel wurde ein weiterer Leistungsvertrag mit der Fachstelle Frauen-

handel und Frauenmigration Zürich (FIZ) abgeschlossen. Die FIZ betreut von Menschenhandel be-

troffene weibliche und männliche Opfer und bietet ihnen Schutzunterkünfte an. 

Daneben wird den Geschäftsstellen Bern und Biel des Verbands Die Dargebotene Hand (Tel. 143) 

ein jährlicher Beitrag für Dienstleistungen und Aufwendungen im Rahmen ihrer Funktion als aner-

kannte Opferhilfeberatungsstelle ausgerichtet. Auch der Association Violence que faire wird jähr-

lich ein Beitrag für die Erfüllung ihrer Tätigkeiten12 geleistet. Ihr Angebot richtet sich primär an fran-

zösischsprachige Personen. 

Für den besonderen Schutz und die besonderen Rechte des Opfers im Strafverfahren sind die 

Kantonspolizei Bern (Kapo), die Staatsanwaltschaft und die Strafgerichte zuständig13. 

4.3 Zusammenarbeit von Behörden, Institutionen und Organisationen 

Für die Umsetzung der Opferhilfe arbeiten öffentliche und private Akteurinnen und Akteure eng zu-

sammen (vgl. Übersicht in Anhang 1). 

In überdirektionalen und interdisziplinären Gremien tauschen sich Akteurinnen und Akteure der 

Opferhilfe über fachliche und organisatorische Themen aus. Zu diesen Gremien gehören beispiels-

weise die Konsultativgruppe häusliche Gewalt unter der Leitung der Berner Interventionsstelle ge-

gen Häusliche Gewalt (BIG) der SID, die von den Regierungsstatthalterämtern einberufenen «run-

den Tische» zur häuslichen Gewalt und das Kooperationsgremium Menschenhandel unter der 

                                                   
11

 Gestützt auf das Bundesgesetz zur Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen (AFZFG). 
12

 Auf seiner Website www.violencequefaire.ch bietet der Verein Informationen, die Betroffenen von häuslicher Gewalt helfen. Die Seite bietet eine anonyme 

und kostenlose Online-Beratung an. 
13

 Gestützt auf die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) hat das Opfer Anspruch auf Information über seine Rechte durch die Strafverfolgungsbehör-

den und die Strafgerichte. Zu diesen Rechten gehören z. B. die Begleitung zu Befragungen und die Befragung von einer Person gleichen Geschlechts. 

file:///G:/GSI/Schwerpunkte%202022/Opferhilfestrategie/www.violencequefaire.ch


Gesamtbericht Kantonale Opferhilfestrategie 2023 - 2033 

 
 

Analyse der IST-Situation 

 

 
 7/41 

Leitung der Kapo und des Polizeiinspektorats der Stadt Bern. Daneben existieren weitere Aus-

tauschgremien, in welchen sich die Fachstellen, Fachpersonen oder Institutionen mit der Opferhilfe 

vernetzen. 

5. Analyse der IST-Situation 

Mit der kantonalen Opferhilfestrategie erfolgt im Kanton Bern erstmals seit Inkrafttreten des OHG 

im Jahr 1993 eine Analyse der aktuellen Situation14. 

5.1 Umfeld der Opferhilfe 

Die Opferhilfe im Kanton Bern muss im Kontext unterschiedlicher Einflüsse wie der Bevölkerungs-

struktur, der Kriminalitätsentwicklung, der nationalen und kantonalen Politik sowie der Entwicklung 

im Bereich von Digitalisierung und Social Media betrachtet werden. 

Bevölkerungsstruktur: 

Ende 202015 lebten im Kanton Bern rund 1,04 Millionen Personen16, davon rund 173’000 Perso-

nen17 mit ausländischer Staatsangehörigkeit (rund 17 %). Der Frauenanteil an der Gesamtbevölke-

rung im Kanton Bern beträgt knapp 51 Prozent. Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) ist mit ei-

nem Wachstum der Bevölkerung zu rechnen18. 

Statistiken: 

In der Kriminalstatistik19 der Kapo werden die polizeilich registrierten Straftaten im Kanton Bern 

erfasst. In den Jahren 2018 bis 2020 gab es einen kontinuierlichen Anstieg von Gewaltdelikten (in 

Klammern ist die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr in Prozenten vermerkt). Im Jahr 2021 gab es 

im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang. Über die Jahre hinweg betrachtet, stellt dies immer 

noch eine Zunahme von 9.5% dar: 

Delikte 2018 2019 2020 2021 

Opferhilferelevante Delikte20 

- davon Delikte im Rahmen 

häuslicher Gewalt 

- davon Sexualdelikte 

4'041  

- 1'232 (+7 %) 

 

- 620 (+5 %) 

4'524 (+12 %) 

- 1'292 (+5 %) 

 

- 751 (+21 %) 

4'813 (+6 %) 

- 1'557 (+21 %) 

 

- 856 (+14 %) 

4'423 (-8 %) 

- 1'497 (-4 %) 

 

- 838 (-2 %) 

In der Kriminalstatistik werden die beschuldigten21 Personen nach Nationalität erfasst. Die geschä-

digten Personen22 sind nicht nach Nationalität erfasst. 
  

                                                   
14

 Bei den nachstehend genannten Informationen und Kennzahlen handelt es um einen Auszug aus der Analyse der IST-Situation. 
15

 Die Zahlen für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor. 
16

 https://www.fin.be.ch/de/start/themen/OeffentlicheStatistik/bevoelkerungsstatistik/bevoelkerung---die-wichtigsten-zahlen.html. 
17

 https://www.fin.be.ch/de/start/themen/OeffentlicheStatistik/bevoelkerungsstatistik/bevoelkerungsstand-und--struktur.html. Die gesamte Schweiz erreicht hier 

einen Wert von rund 25 %. 
18

 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/kantonale-szenarien.html. 
19

 Kriminalstatistik der Kantonspolizei Bern: https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/statistik/kriminalstatistik.html. 
20

 Delikte, welche die physische, psychische oder sexuelle Integrität verletzen. 
21

 Eine beschuldigte Person wird verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben. Gegen sie wird das Strafverfahren geführt.  
22

 Als Geschädigte werden Personen bezeichnet, die durch eine rechtswidrige Handlung in ihrer physischen, psychischen, sozialen oder wirtschaftlichen 

Integrität geschädigt worden sind. 

https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/statistik/kriminalstatistik.html
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Beschuldigte23 und geschädigte Personen im Kanton Bern per 31.12.2020 im Verhältnis zur Ein-

wohnerzahl, aufgeteilt nach schweizerischer und ausländischer Staatsangehörigkeit: 

 Einwohnerzahl Beschuldigte Geschädigte 

Total 1'043'132 (100 %) 2'909 (100 %)24 3'729 (100 %) 

Schweizerische Staatsange-

hörige 

869‘681 (83 %) 1'573 (54 %) Zahlen nicht erfasst 

Ausländische Staatsangehö-

rige 

173'451 (17 %) 1'336 (46 %) Zahlen nicht erfasst 

männlich 512'300 (49 %) 2'354 (81 %) 2'203 (59 %) 

Wird die Anzahl der ausländischen beschuldigten Personen ins Verhältnis zur Anzahl der gesam-

ten ausländischen Bevölkerung im Kanton Bern gesetzt, liegt der Anteil der ausländischen Be-

schuldigten bei 0,77 Prozent. Bei den schweizerischen Beschuldigten beträgt der Anteil 0,18 Pro-

zent. 

Mehrfach wurde ein Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität ergründet, gerade auch 

aufgrund der hohen Kriminalitätsrate bei ausländischen Personen im Vergleich zur Gesamtbevöl-

kerung.25 Um den Zusammenhang zu verstehen, braucht es eine differenzierte Betrachtung. So ist 

es keine Frage der Nationalität oder Herkunft, sondern der spezifischen Charakteristika der jeweili-

gen Gruppen (z. B. junge Männer, die im Heimatland bereits Gewalterfahrungen hatten).26 Auch 

wird festgestellt, dass bei Personen, die eine Perspektive in der Gesellschaft und insbesondere auf 

dem Arbeitsmarkt haben, das Kriminalitätsrisiko sinkt. 

Auch die Ursachen von häuslicher Gewalt sind vielfältig. Sie kommen in allen gesellschaftlichen 

Schichten und Bevölkerungskreisen vor. In der Schweiz weist die polizeiliche Kriminalstatistik aber 

einen überproportionalen Anteil von Fällen häuslicher Gewalt bei Ausländerinnen und Ausländern 

aus, dies sowohl auf der Opferseite27 wie auch auf Seite der Tatpersonen28. Die ausländische Be-

völkerung ist in der Schweiz stärker von Faktoren belastet, die das Risiko der häuslichen Gewalt 

erhöhen. So werden insbesondere sozioökonomische Belastungen (wie geringes Familieneinkom-

men, prekäre Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit und Armutsbetroffenheit, sofern diese mit un-

günstigen Voraussetzungen hinsichtlich von Stressbewältigung und Konfliktlösung korrelieren), ein 

starkes Machtgefälle und grosse Dominanz und kontrollierendes Verhalten sowie gesellschaftlich 

und kulturell vermittelte Aspekte (wie gewaltbejahende und gewaltorientierte Normen, starre Rol-

lenbilder mit stereotypischen Werten) als relevante Faktoren, welche das Risiko von häuslicher 

Gewalt erhöhen, genannt. 

In erster Linie sind es erhöhte Vulnerabilitäten aufgrund der Lebenssituation (soziale und ökonomi-

sche Belastungen, mit der Migration einhergehende Folgebelastungen sowie Spannungen im Ge-

schlechterverhältnis), geringere Ressourcen (Bildung, Einkommen, Erwerbsbeteiligung, Sprach-

kenntnisse, Wissen über Unterstützungsmöglichkeiten etc.) sowie ausländerrechtliche Barrieren, 

                                                   
23

 Um den Bezug zu den Bevölkerungszahlen zu gewährleisten, wird eine Person unabhängig von der Anzahl Straftaten, die ihr zugeschrieben werden, nur 

einmal gezählt. 
24

 Die im Verhältnis zu den Delikten geringere Anzahl an Beschuldigten erklärt sich dadurch, dass nicht alle Delikte zur Anzeige gebracht werden. 
25

 Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 48'233 Personen eines Gewaltdelikts beschuldigt. Hiervon waren 50% ausländischer Herkunft (24'314 Personen).  Auf 

der anderen Seite gab es 80'518 geschädigte Personen. Von diesen waren knapp 30% Personen Ausländerinnen und Ausländer (23'594). 
26

 Medienmitteilung «Sind Ausländer krimineller als Schweizer» auf Grundlage der Analyse des Bundesamts für Statistik vom 10. Mai 1996; Fact sheet – 

Kriminalität von Ausländer(inne)n des Deutschen Caritasverbands e.V. (Stand: Mai 2017); Christian Walburg, Migration und Kriminalität – Erfahrungen und 

neuere Entwicklungen, abrufbar unter: https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/301624/migration-und-kriminalitaet (zuletzt besucht am: 

29. September 2022); S. 11 ff., S. 34 ff. und S. 46 f. 
27

 Im Jahr 2020 waren in der Schweiz total 11'508 Personen von häuslicher Gewalt betroffen. Hiervon waren 8'106 (70%) weiblich. Von den weiblichen Ge-

schädigten waren insgesamt 3’927 (48%) Ausländerinnen (davon Wohnbevölkerung: 3'439; Strafgesetzbuch: Straftaten häuslicher Gewalt und geschädigte 

Personen des Bundesamts für Statistik). 
28

 Im Jahr 2020 wurden insgesamt 10'879 Personen der häuslichen Gewalt beschuldigt. Hiervon waren 8'098 (74%) männlich. Von den Männern waren 4'491 

(55%) Ausländer (davon Wohnbevölkerung: 3'807; Strafgesetzbuch: Straftaten häuslicher Gewalt und beschuldigte Personen).  

https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/innere-sicherheit/301624/migration-und-kriminalitaet
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welche nicht nur das Risiko für häusliche Gewalt erhöhen, sondern auch die Loslösung aus Ge-

waltbeziehungen erschweren.29  

Die Verurteilungsstatistik30 des BFS gibt unter anderem Auskunft über die schweizweit wegen 

eines Gewaltvergehens oder -verbrechens verurteilten Personen, aufgeteilt nach schweizerischer 

und ausländischer Staatsangehörigkeit. 

Das BFS veröffentlicht jährlich die Opferhilfestatistik31, in welcher Leistungen erfasst sind, die 

den Opfern und deren Angehörigen ausgerichtet wurden. Gestützt auf die Verordnung über die 

Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes wird die Nationalität bei den Opfern erho-

ben, bei den mutmasslichen Täterinnen und Tätern wird darauf verzichtet. Die Zahlen der Opferhil-

festatistik können nicht mit der Kriminal- und Verurteilungsstatistik verglichen werden, da nicht alle 

opferhilferechtlich relevanten Fälle polizeilich gemeldet werden (für Leistungen der Opferhilfe muss 

kein Strafverfahren eingeleitet werden). 

Politische Bestrebungen auf nationaler und kantonaler Ebene: 

Auf Bundesebene gibt es Bestrebungen wie beispielsweise die Revision des Sexualstrafrechtes, 

die Revision der Strafprozessordnung (StPO) oder die gemeinsame Strategie von Bund und Kanto-

nen zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt32. Diese werden Auswirkungen auf die 

Opferhilfe im Kanton Bern haben. Ebenso werden parlamentarische Vorstösse auf nationaler 

Ebene wie z. B. die parlamentarische Initiative 21.410 «Wer schlägt, geht!“, welche die sofortige 

Ausweisung der verletzenden Person aus der gemeinsamen Wohnung fordert, die Opferhilfe be-

einflussen. 

Im Kanton Bern wurden in den letzten Jahren mehrere parlamentarische Vorstösse im Kontext der 

Opferhilfe eingereicht, wie beispielsweise das Postulat 039-2016 SP-JUSO-PSA «Bedarfsabklä-

rung für eine Notunterkunft für Mädchen und junge Frauen (14-20 Jahre) im Kanton Bern» (Mäd-

chenhaus)33, die Motion 182-2018 SP-JUSO-PSA «Istanbul-Konvention – Kantonale Analyse und 

Umsetzung», die Motion 141-2020 Schönenberger (Schwarzenburg, SP) «Gewaltschutzzentrum 

(Zentrum für Gewaltbetroffene)» und die Motion 156-2021 EDU «’Kein Täter werden’ - Präventi-

onsprojekt für Menschen mit pädophiler Neigung auch im Kanton Bern». Zudem wurde in der 

Herbstsession 2021 im Rahmen der Beratungen zum Familienbericht 2021 eine Planungserklärung 

der Gesundheits- und Sozialkommission (GSoK) des Grossen Rates 34 überwiesen, wonach Mass-

nahmen und Interventionen bei besonders vulnerablen Familien mit Migrationshintergrund zu prü-

fen sind. 

Digitalisierung und Social Media: 

Im Bereich der Digitalisierung und von Social Media eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten der 

Kommunikation und sozialen Interaktion (vgl. Kapitel 5.2). Social Media-Bewegungen wie #Me-

Too35 führen zu einem punktuellen bis anhaltenden Anstieg der Kontaktaufnahmen von Betroffe-

nen bei den Opferhilfeberatungsstellen. Social Media fördern aber auch Delikte wie Cyber-Mobbing 

oder Hate Speech36. 

                                                   
29

 Grundlagen – Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen des eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann 

(EBG), Juni 2020, S. 3 ff.; Gewaltspezifische Informationen – Häusliche Gewalt im Migrationskontext des EBG, Juni 2020, S. 6 ff. 
30

 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/strafjustiz/verurteilte-erwachsene.assetdetail.17224919.html: Statistik «Erwach-

sene: Verurteilungen und verurteilte Personen nach Geschlecht, Alter und Nationalität». 
31

 Das BFS erhebt jährlich gestützt auf die Verordnung vom 30.06.1993 über die Durchführung von statistischen Erhebungen des Bundes (Statistikerhebungs-

verordnung) die Opferhilfestatistik (vgl. Ziffer 95 der Liste der statistischen Erhebungen der Statistikerhebungsverordnung). 
32

 «Roadmap häusliche Gewalt» von Bund und Kantonen vom 30.04.2021. 
33

 Bericht des Regierungsrates zur Umsetzung des Postulats 039-2016 SP-JUSO-PSA (Stucki, Bern) vom 17.10.2019. 
34

 Die Planungserklärungen zum Familienbericht 2021 sind in einem PDF-Dokument auf der Seite https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/su-

che/geschaeft.gid-5d1d92c239d44194ad373ce96387fd36.html zu finden. 
35

 Unter dem Hashtag "MeToo" ("Ich auch") wird auf Twitter das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Frauen öffentlich gemacht und diskutiert. 
36

 Cyber-Mobbing beinhaltet absichtliche Belästigung, Verleumdung oder Blossstellung von anderen Menschen über digitale Medien. Bei Hate Speech werden 

Menschen aufgrund der Zuordnung zu einer Gruppe angegriffen, z. B. wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/strafjustiz/verurteilte-erwachsene.assetdetail.17224919.html
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-5d1d92c239d44194ad373ce96387fd36.html
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-5d1d92c239d44194ad373ce96387fd36.html
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5.2 Kennzahlen und Daten zur Opferhilfe im Kanton Bern  

Die Tabellen geben einen kurzen Überblick über die Kennzahlen und Daten der Opferhilfe37:  

Beratungsstellen (BS) (Leistungsvertrags-

partnerinnen und Leistungsvertragspartner des 

AIS) 

2019 2020 2021 

Anzahl BS im Kanton Bern 5 5 5 

Anzahl Beratungsstunden 

- davon Beratungsstunden häusliche Gewalt 

23’303 

- 3'658 (16 %) 

26’497 

- 4'724 (18 %) 

27’074 

- 6'724 (25 %) 

Anzahl beratene Personen 

- davon Anzahl weibliche Personen 

- davon Anzahl männliche Personen 

- davon Anzahl Kinder / Jugendliche38 

3’664 

- 2'498 (68 %) 

- 691 (19 %) 

- 475 (13 %) 

4’067 

- 3'356 (83 %) 

- 711 (17 %) 

- 481 (12 %) 

4’001 

- 3'307 (83 %) 

- 694 (17%) 

- 521 (13 %) 

Ausgaben des Kantons Bern für BS CHF 3'103’500 CHF 3'244’254 CHF 3'204’795 

Die ansteigenden Beratungsstunden sind mit Bewegungen wie der #MeToo-Bewegung oder «nur 

ja heisst ja» und einem Anstieg an Gewaltdelikten zu erklären. Die Anzahl der beratenen Männer 

und Kinder blieb mehrheitlich konstant. Die Kosten für die Soforthilfe werden von den Beratungs-

stellen vorfinanziert (die GSI richtet jährlich sechs Akontozahlungen aus) und von der GSI zurück-

erstattet. Aus diesem Grund werden die Soforthilfekosten nachfolgend unter «Entschädigungsbe-

hörde» aufgeführt. 

Frauenhäuser (FH) (Leistungsvertragspartne-

rinnen und Leistungsvertragspartner des AIS) 

2019 2020 2021 

Anzahl FH im Kanton Bern 3 3 3 

Anzahl Zimmer / Betten 19 Zimmer / 

41 Betten und 

1 Notzimmer 

19 Zimmer / 

41 Betten und 

1 Notzimmer 

19 Zimmer / 

41 Betten und 

1 Notzimmer 

Auslastungsgrad der 3 FH 82 % 79 %39 82 % 

Anzahl Personen in den 3 FH 

- davon Anzahl Frauen 

- davon Anzahl Kinder 

293 

- 148 (50 %) 

- 145 (50 %) 

278 

- 136 (49 %) 

- 142 (51 %) 

263 

- 141 (54 %) 

- 122 (46 %) 

Anzahl durchschnittliche Nächte pro Frau 41 40 40 

Ausgaben des Kantons Bern für FH CHF 2'909’984 CHF 2'948’345 CHF 3'297’043 

Ausgaben pro Platz (Bett) CHF 70’975 CHF 71’911 CHF 80’416 

Anzahl in ausserkantonalen FH unterge-

brachte Frauen und Kinder40 

57 32 47 

Ausgaben des Kantons Bern für ausserkanto-

nale FH-Aufenthalte 

CHF 519’805 CHF 239’844 CHF 281’731 

Die Auslastung der Frauenhäuser wird massgeblich vom Wohnungsangebot beeinflusst (An-

schlusslösung). Je schwieriger es ist, eine Wohnung bzw. eine alternative Einrichtung wie Über-

gangswohnungen oder Wohngemeinschaften zu finden, desto länger bleiben Frauen (mit ihren 

Kindern) in den Frauenhäusern, was die Auslastung entsprechend erhöht. Der Vorstand der 

Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein (DAO) wie auch die Konferenz 

                                                   
37

 Es sind nur die Akteure und Akteurinnen berücksichtigt, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen gemäss OHG gewähren.  
38

 Bei den Kindern und Jugendlichen wird das Geschlecht nicht erhoben. 
39

 Im Jahr 2020 sank der Auslastungsgrad, da pro Frauenhaus teilweise wegen der Covid-19-Situation 1 Zimmer pro FH als sog. Quarantänezimmer freigehal-

ten wurde, so dass etwas weniger Frauen als üblich in den Frauenhäusern beherbergt werden konnten. Es wurde jedoch deshalb keine Frau abgewiesen, 

sondern es wurden Unterbringungen in geeigneten Unterkünften oder in ausserkantonalen Frauenhäusern organisiert.  
40

 Die ausserkantonale Unterbringung dauert in der Regel nur solange bis in einem der 3 Frauenhäuser im Kanton Bern wieder Kapazitäten vorhanden sind. 
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der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK)41 definieren einen Auslastungs-

grad von 75 Prozent als optimal, damit die Frauenhäuser ihren Auftrag als Kriseninterventionsan-

gebot angemessen wahrnehmen können. In der Bedarfsanalyse Frauenhäuser des Büro für ar-

beits- und sozialpolitische Studien (BASS)42 wurden Richtquoten für eine gute Auslastung von 

67 Prozent für kleine Häuser und 89 Prozent für grosse Häuser genannt: Soll in einem Frauen-

haus jederzeit eine Frau aufgenommen werden können, müsste in einem kleineren Haus (3 Zim-

mer) von einer permanenten Kapazitätsreserve von rund 33 Prozent (bzw. einer Auslastung von 

67 %) ausgegangen werden, in einem grösseren Haus (9 Zimmer) entspricht dies 11 Prozent 

(bzw. einer Auslastung von 89 %). Bei den Frauenhäusern im Kanton Bern handelt es sich um 

mittelgrosse bis grössere Häuser, weshalb die Auslastung über den von der DAO und SODK 

empfohlenen 75 Prozent stimmig ist: 

Frauenhaus Zimmer und Betten 

FH Bern 7 Zimmer mit 15 Betten sowie 1 Notzimmer für den ganzen Kanton 

FH Thun 6 Zimmer mit 14 Betten 

FH Biel 6 Zimmer mit 12 Betten 

Total 19 Zimmer mit 41 Betten und 1 Notzimmer für den ganzen Kanton 

Eine Übersicht über die Tarife43 der Frauenhäuser befindet sich im Anhang 2. 

Mädchenhäuser44 2019 2020 2021 

Anzahl Mädchenhäuser Kanton Bern 0 0 0 

Anzahl im Mädchenhaus Zürich unterge-

brachte Mädchen 

0 1 0 

Eine Unterbringung von weiblichen Kindern und Jugendlichen im Mädchenhaus in Zürich ist we-

gen Platzmangel meist nicht möglich. Bis anhin wurden mittels Platzierung von Kindern und Ju-

gendlichen beispielsweise in der Kindernotaufnahmegruppe Kinosch und Notaufnahmegruppe für 

Jugendliche (NAG) oder direkt in den verschiedenen Kinder- und Jugendheimen Lösungen gefun-

den. 

Die Bedarfsabklärung für eine Notunterkunft für Mädchen und junge Frauen (14-20 Jahre) im 

Kanton Bern im Rahmen des Postulats 039-2016 SP-JUSO-PSA hat ergeben, dass im Kanton 

Bern ein Bedarf von rund 4-5 Schutzplätzen besteht. Für Jungen und junge Männer wurde der 

Bedarf nicht analysiert, es ist aber davon auszugehen, dass ein Bedarf in ähnlichem Umfang be-

steht. 

Im Kanton Bern wird keine zusätzliche Institution in Form eines eigenen Mädchenhauses errich-

tet, sondern in einem Frauenhaus werden rund vier Plätze für Mädchen und weibliche Jugendli-

che geschaffen (vgl. Massnahmen in Kapitel 8.2 und Ausführungen in Kapitel 8.3.2). Sollte eine 

Rückkehr in die Familie nach Beendigung des Schutzbedarfes nicht möglich sein, erfolgt ein 

Übertritt in bereits bestehende Institutionen für Kinder und Jugendliche.  

  

                                                   
41

 Vgl. Empfehlung Nr. 2 (Auslastung) des Berichts zur Finanzierung von Frauenhäusern und zur Ausgestaltung von Anschlusslösungen vom 27.05.2021. 
42

 Der Bericht wurde im Auftrag der Fachstelle gegen Gewalt des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) im November 2004 

erstellt. 
43

 Die Tarife sind in der Situationsanalyse zum Angebot und zur Finanzierung der Not- und Schutzunterkünfte in den Kantonen im Auftrag der SODK vom 

20.06.2019 enthalten. 
44

 Es gibt kein Mädchenhaus im Kanton Bern. Ausserkantonal gibt es das Mädchenhaus Zürich (7 Plätzen für Mädchen / junge Frauen von 14 bis 20 Jahren).  
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Männerhäuser Kanton Bern 2019 2020 2021 

Anzahl Männerhäuser 1 1 1 

Anzahl Personen im Männerhaus Zwüsche-

Halt45 

246 9 1 

Ausgaben des Kantons Bern CHF 12’215 CHF 17’230 CHF 1’800 

Das Männerhaus ZwüscheHalt ist eine Schutzunterkunft für Männer und deren Kinder. Die im 

Vergleich zu den Ausgaben für Schutzunterkünfte für Frauen geringeren Kosten lassen sich 

dadurch erklären, dass nur wenig Gesuche eingereicht werden. Fachleute schätzen, dass die 

Dunkelziffer von männlichen Opfern hoch ist, da Männer oft aus gesellschaftlichen Gründen keine 

Hilfe suchen (z. B. Scham, Angst vor dem gesellschaftlichen Unverständnis und Angst, die Kinder 

zu verlieren). Ein weiterer Grund für die geringe Anzahl an Männern in Schutzunterkünften ist der 

finanzielle Aspekt: Je nach finanzieller Situation47 ist keine Unterstützung durch die Opferhilfe ge-

rechtfertigt, da Männer erfahrungsgemäss ein höheres Einkommen erzielen. 

Entschädigungsbehörde 2019 2020 2021 

Neue Gesuche (Genugtuung, Entschädigung, 

längerfristige Hilfe Dritter) 

- davon Anzahl Fälle Menschenhandel 

340 

 

- 5 (1 %) 

367 

 

- 19 (5 %) 

380 

 

- 14 (4 %) 

Anzahl Fälle Genugtuung und Entschädigung  212 196 132 

Kosten für Genugtuung und Entschädigung CHF 800’869 CHF 762’548 CHF 574’548 

Anzahl Kostengutsprachen längerfristige Hilfe 

Dritter (Anwaltskosten, Frauenhaus, Psycho-

therapie) 

257 293 312 

Kosten für längerfristige Hilfe Dritter CHF 1'321’327 CHF 1'107’548 CHF 1'092’309 

Durch die Entschädigungsbehörde finanzierte 

Soforthilfe48 

CHF 1'389’766 CHF 

1'400'661 
 

CHF 1'549’330 

Die Kosten für Soforthilfe und für längerfristige Hilfe Dritter unterliegen Schwankungen, da sie von 

der Anzahl Fälle sowie von der Art der benötigten Hilfe abhängen. Auch die finanziellen Mittel, die 

für Genugtuungen und Entschädigungen ausgerichtet werden, unterliegen Schwankungen, da ei-

nerseits die Anzahl Fälle an Genugtuungen und Entschädigungen jährlich unterschiedlich hoch ist 

und andererseits Fälle mit hoher Summe die Gesamtkosten erheblich verändern können. 

  

                                                   
45

 Das Männer- und Väterhaus ZwüscheHalt in Bern bietet Schutz, Unterkunft, Betreuung für Männer und ihre Kinder. Das ZwüscheHalt bietet Platz für bis zu 

acht Personen. 
46

 Aufgrund der schwankenden Anzahl werden als Vergleich die Vorjahre 2017 und 2018 genannt: 2017: 2, 2018: 3.  
47

 Bei häuslicher Gewalt wird das Einkommen der Ehegatten nicht angerechnet.  
48

 Die Beratungsstellen und Frauenhäuser erhalten die Soforthilfekosten von der GSI zurückerstattet.  
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5.3 Steuerung 

5.3.1 Steuerung der Leistungen 

Mit den Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartnern der Opferhilfe – mit Aus-

nahme der FIZ – wird jährlich ein Leistungsvertrag für das Folgejahr abgeschlossen. Daneben be-

steht ein Rahmenleistungsvertrag mit einer Dauer von vier Jahren49. Der Leistungsumfang wird 

über die Jahresleistungsverträge gesteuert. 

Zu den Leistungen zählen:  

 Bei den Beratungsstellen: Beratungsleistungen, Gewährung von Soforthilfe sowie Öffent-

lichkeitsarbeit. 

 Bei den Frauenhäusern: Zusätzlich zu den Aufgaben der Beratungsstellen gehört das Füh-

ren des Frauenhauses, das Gewähren von Unterkunft, Schutz, Verpflegung und Betreuung 

von Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. 

Die Leistungen werden mittels Festlegung eines Maximalbetrages gesteuert. 

Die Steuerung der Qualität und Quantität der einzelnen Leistungen ist suboptimal. Es wird nicht 

festgelegt, wie oft und wie lange ein Opfer beraten oder in einer Schutzunterkunft beherbergt wer-

den soll. Bei der Soforthilfe werden die Leistungen nach effektivem Aufwand übernommen. 

Anhand der halbjährlichen Berichte der Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertrags-

partner zu den angebotenen Dienstleistungen sind Entwicklungen und Trends erkennbar. 

5.3.2 Steuerung der Leistungserbringenden 

Es besteht eine eingeschränkte Steuerung der Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsver-

tragspartner: 

Obwohl der Kanton Bern der einzige Auftraggeber der Leistungsvertragspartnerinnen und Leis-

tungsvertragspartner (mit Ausnahme der FIZ) ist, besteht keine bzw. eine eingeschränkte Steue-

rungsmöglichkeit bzw. Mitspracherecht hinsichtlich Strukturen bzw. Organisation, Angebot von zu-

sätzlichen Leistungen, Prioritätensetzung bei der Leistungserbringung und Verwendung von 

Spendengeldern50. In den Leistungsverträgen wird jeweils das jährlich zur Verfügung stehende 

Budget pro Leistung (z. B. Beratungen, Unterkünfte) fixiert. In diesem Rahmen sind die Leistungs-

vertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner frei in der Gestaltung ihrer Dienstleistungen. 

Die Verfügbarkeit von Kennzahlen, Qualitätsindikatoren sowie statistischen und analytischen 

Grundlagen ist bei den Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartnern unterschied-

lich, da einerseits keine einheitliche Informatiklösung für die Erhebung von Kennzahlen (für Report-

ings und Controlling) besteht51 und andererseits ein Daten- und Steuerungsmodell von Seiten Kan-

ton fehlt. Hinzu kommt, dass die Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner 

unterschiedliche Aufträge haben, so dass eine Vergleichbarkeit der Leistungen fehlt. 

                                                   
49

 Eine Ausnahme besteht im Jahr 2022 aufgrund des per 01.01.2022 in Kraft tretenden Gesetzes über die sozialen Leistungsangebot e (SLG) sowie der dazu-

gehörigen Verordnung (SLV). Der bis 31.12.2021 gültige Rahmenleistungsvertrag wurde deshalb um ein Jahr verlängert und erst ab dem Jahr 2023 wird ein 

neuer Rahmenleistungsvertrag abgeschlossen. 
50

 Spendengelder sind gemäss Leistungsvertrag innerhalb der Zweckbestimmung der Trägerschaft einzusetzen. 
51

 Die Stiftung Opferhilfe Bern, die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern sowie der Verein Frauenhaus Region Biel verfügen über eine einheitliche 

Software-Lösung (casenet). 
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5.4 Finanzierung 

Die Finanzierung der Beratungsstellen und Frauenhäuser erfolgt in der Form einer Mischfinanzie-

rung: Die Beiträge für die Beratungsstellen und Frauenhäuser werden sowohl subjektorientiert, 

d. h. als leistungsabhängiger Beitrag je Subjekt, Zeit- oder Leistungseinheit, wie auch objektorien-

tiert, d. h. als leistungsunabhängiger Beitrag an die Infrastruktur und die Bereitstellung des Ange-

bots ausgerichtet: 

Subjektorientierte Beiträge (abhängig von 
der Nutzung des Angebots) 

Objektorientierte Beiträge (unabhängig von 
der Nutzung des Angebots) 

 Beitrag pro Fall / Klient/-in (Fallpauschale) 

 Beitrag pro Zeiteinheit (z. B. Tarif pro 

Nacht im Frauenhaus)  

 Beitrag pro Leistung (z. B. Pauschale pro 

geleistete Beratungsstunde) 

 Sockelbeitrag 

 Pauschalen für spezifische Leistungen 

(z. B. Nachtpikett im Frauenhaus) 

 Globalbudget (Kostendach) 

 Spenden (diese werden von den Partnerin-

nen und Partnern selber erwirtschaftet und 

sie können frei darüber verfügen) 

Bei der FIZ erfolgt die Finanzierung durch subjektorientierte Beiträge (mittels Pauschalen, die im 

Leistungsvertrag festgelegt sind), zuzüglich eines Sockelbeitrags. 

Mit dem Männerhaus ZwüscheHalt Bern und dem Mädchenhaus Zürich bestehen keine Leistungs-

verträge. Die Aufenthalte (Schutzunterkünfte) werden nach effektiv erbrachter Leistung (subjektori-

entiert) abgegolten. 

Zukünftig wird verstärkt eine subjektorientierte Finanzierung angestrebt. Jedoch sollen weiterhin 

Sockelbeiträge ausgerichtet werden. 

6. Trends 

Im Rahmen der Erarbeitung der kantonalen Opferhilfestrategie wurde zusammen mit den wichtigs-

ten Akteurinnen und Akteuren der Opferhilfe eine Umfeldanalyse erarbeitet52. Diese enthält zukünf-

tige Einflussfaktoren und Entwicklungen, welche die Opferhilfe des Kantons Bern in den nächsten 

Jahren massgeblich beeinflussen könnten. 

6.1 Zielgruppen 

Frauen: Nach wie vor nehmen mehrheitlich Frauen, nachdem sie Opfer von Gewaltdelikten gewor-

den sind, Hilfe in Anspruch, weshalb Frauen die meisten Opferhilfeleistungen zukommen und zwei 

der drei Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner auf weibliche Opfer ausgerich-

tet sind (Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern und Verein Frauenhaus Region Biel, vgl. Ka-

pitel 4.2). Frauen erleben deutlich häufiger schwere und wiederholte häusliche Gewalt als Männer53. 

Meist sind sie im Vergleich zu Männern finanziell abhängiger vom Partner, weil sie beispielsweise 

nicht oder nur in kleinem Umfang erwerbstätig sind oder sie keinen Zugang zu finanziellen Mitteln 

(Familieneinkommen und -vermögen) haben. Im Bereich der häuslichen Gewalt lag der Anteil Frauen 

im Jahr 2019 schweizweit bei 72 Prozent aller polizeilich registrierten geschädigten Personen 

(11’058)54. Trotz erheblicher Bestrebungen in der nationalen und kantonalen Politik stellen Frauen 

unverändert einen besonders betroffenen Adressatenkreis dar. 

                                                   
52

 Am 23.02.2021 fand ein halbtägiges, virtuelles Worldcafé mit 31 GSI-externen Akteurinnen und Akteuren statt. Eingeladen waren insgesamt 65 externe 

Akteurinnen und Akteure. 
53

 Dokument «Grundlagen – Geschlechtsspezifische Formen und Folgen häuslicher Gewalt» des EBG vom Juni 2020. 
54

 Die Zahlen für das Jahr 2020 sind noch nicht vorhanden. 
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Von häuslicher Gewalt betroffene Männer: Die in Kapitel 5.2 erhobenen Kennzahlen für das Jahr 

2020 zeigen, dass der Anteil der Männer, der Beratungen in Anspruch genommen hat, nur ca. 

17 Prozent beträgt. Im Bereich häusliche Gewalt lancierte die Stadt Bern im Jahr 2018 die Kam-

pagne «Fachstelle Häusliche Gewalt: Ein Angebot auch für Männer», mit dem Ziel, von häuslicher 

Gewalt betroffene Männer auf die Beratungs- und Hilfsangebote aufmerksam zu machen und die Öf-

fentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Auslöser war, dass jedes fünfte Opfer ein Mann ist. 

Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, da Männer oft aus gesellschaftlichen Gründen 

keine Hilfe suchen: Sie empfinden Scham, haben Angst vor dem gesellschaftlichen Unverständnis 

oder davor, die Kinder zu verlieren. 

Die in Kapitel 5.2 dargestellten Kennzahlen zeigen auf, dass in den letzten Jahren nur sehr wenige 

Kostengutsprachen für den Aufenthalt im Schutzhaus für Männer gesprochen wurden. Die Gründe 

dafür sind, dass nicht viele Gesuche eingehen, dass kein Schutzbedürfnis vorhanden ist, das eine 

Schutzunterkunft rechtfertigt oder dass aufgrund der finanziellen Situation der Männer keine Unter-

stützung durch die Opferhilfe gerechtfertigt ist. 

Von häuslicher und / oder sexueller Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche: Wie bereits in 

Kapitel 5.2 ausgeführt, wurde für Mädchen und weibliche Jugendliche ein Bedarf von 4-5 Schutzplät-

zen festgestellt. Eine Bedarfsabklärung für Jungen und männliche Jugendliche fehlt. Vermutlich gibt 

es auch bei den männlichen Jugendlichen eine Dunkelziffer, aus ähnlichen Gründen wie bei den von 

häuslicher Gewalt betroffenen Männern. 

6.2 Digitalisierung und Social Media 

Das hauptsächliche Beratungssetting war bis zur Covid-19-Pandemie ein Gespräch zwischen Op-

fer und beratender Fachperson bei der Opferhilfeberatungsstelle. Dies hatte den Vorteil, dass bei 

der Beratung auch die nonverbale Kommunikation wie Schweigen oder Emotionen (Angst, Trauer, 

Scham) berücksichtigt werden konnte. Daneben wurden auch Beratungen per Telefon oder per 

Mail (Online-Beratungen) durchgeführt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben die Beratungsstel-

len vermehrt auf telefonische und Online-Beratungen umgestellt. 

Die soziale Interaktion hat sich in den letzten Jahren verändert. Insbesondere Jugendlichen fällt es 

leichter, via Smartphone per Chat, Sprachnachrichten, E-Mails etc. Kontakt aufzunehmen als sich 

telefonisch zu melden oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Gleichzeitig birgt die Digitalisierung 

die Gefahr, dass ältere Menschen durch fehlende Kenntnisse oder fehlenden Zugang mit der ra-

schen Entwicklung nicht mithalten und ihnen somit Angebote oder Kenntnisse der Opferhilfe ver-

borgen bleiben. 

Formen der sich zukünftig (vermehrt) abzeichnenden Beratungen: 

 Telefonische Beratung: Bei der telefonischen Beratung fällt die nonverbale Kommunikation 

weg und der Informationsfluss wird ausschliesslich auf die akustische Wahrnehmung redu-

ziert. Die Stimmlage, der Ausdruck, die Wortwahl der Beratenden erhalten dadurch ein 

grösseres Gewicht als wenn sich die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sehen. 

Per Telefon ist es zudem kaum möglich, beim Ausfüllen von Formularen Unterstützung zu 

bieten. 

 Videotelefonie: Der telefonische Kontakt wird durch Bild ergänzt, so dass auch Mimik und 

Gestik einbezogen werden können. 

 Online-Beratung (z. B. Chat- und E-Mailberatung): Die Online-Beratung bietet eine gute 

Möglichkeit für den Erstkontakt und kann helfen, Hemmschwellen abzubauen, wenn per-

sönliche und möglicherweise als peinlich empfundene Themen angesprochen werden. Die 

Beratung ist jedoch besonders anspruchsvoll, weil die nonverbale Kommunikation wegfällt 

und der Informationsfluss ausschliesslich auf die schriftliche Wahrnehmung reduziert wird. 
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Es kann zu Verständnisfragen kommen, da nonverbale Signale trotz Emoticons etc. zu we-

nig vorhanden sind. 

 Als weitere Entwicklungen der Online-Möglichkeiten sind auch Chatbots denkbar, d.h. lern-

fähige Computerprogramme, die immer erreichbar sind und Ratschläge mittels Textnach-

richten geben.  

6.3 Finanzielle Situation im Kanton Bern und Ressourcen 

Die finanzielle Situation im Kanton Bern ist angespannt. Zwar haben sich mit dem Abklingen der 

Pandemie und der Aufhebung der Massnahmen zu deren Bekämpfung die finanzpolitischen Per-

spektiven vorübergehend etwas aufgehellt. Diese positive Entwicklung wird mit dem Ausbruch des 

Kriegs in der Ukraine und seiner möglichen Folgen auf die Weltwirtschaft jedoch wieder in Frage 

gestellt. Zum heutigen Zeitpunkt kann nicht abgeschätzt werden, wie sich die militärischen Ausei-

nandersetzungen auf die wirtschaftliche Entwicklung bzw. den Finanzhaushalt (Stichworte: Inflati-

onsgefahr, steigende Zinsen, Auswirkungen von Sanktionen, Kosten für die Aufnahme, Unterbrin-

gung und Integration von Flüchtlingen etc.) auswirken werden. Zudem sind in verschiedenen 

Politikbereichen namhafte Mehraufwendungen zu erwarten (bspw. in der Gesundheitsversorgung 

oder im Bildungsbereich aufgrund des demografischen Wandels). Dies und der hohe Investitions-

bedarf wirken sich negativ auf die finanzielle Entwicklung des Kantons aus. 

Die Opferhilfe wird zukünftig nicht mehr finanzielle Mittel als heute zur Verfügung haben. Neuerun-

gen, Innovationen und Optimierungsmassnahmen müssen auf Kostenneutralität hin ausgerichtet 

werden. Dabei ist wichtig, dass die heute bestehenden Angebote sowie die hohen Qualitätsstan-

dards in der Opferhilfe erhalten bleiben und für die französischsprachigen Regionen sowie Randre-

gionen weiterhin entsprechende Leistungen (z. B. Informationen und Beratungen in französischer 

Sprache, Zweigstellenbüros) zur Verfügung stehen. 

Einige der in der kantonalen Opferhilfestrategie erarbeiteten Massnahmen werden zukünftig Res-

sourcen freisetzen. Diese Ressourcen sind im Rahmen der Umsetzungsarbeiten, die der kantona-

len Opferhilfestrategie folgen werden, so einzusetzen, dass den Entwicklungen Rechnung getra-

gen werden kann. 

6.4 SWOT-Analyse 

In der SWOT-Analyse wurden diverse Stärken, Optimierungspotenziale, Chancen und Risiken er-

arbeitet: 

Stärken  Organisation / Struktur: Die Trennung von Kanton als Auftraggeber und den 

Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner als Auftragneh-

mende ist positiv. Es wird implizit davon ausgegangen, dass sich Opfer tenden-

ziell gegenüber einer NGO55 eher öffnen und mehr Vertrauen haben als wenn 

sie eine kantonale Behörde kontaktieren müssen. 

 Bekanntheitsgrad: Die Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertrags-

partner fördern die Bekanntheit der Opferhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. 

 Zugang / Erreichbarkeit: Die dezentrale Struktur, d. h. die regionale Vertretung 

der Beratungsstellen und Frauenhäuser, ist für Opfer wichtig. 

 Leistungen / Fachwissen: Die Beratungsstellen und Frauenhäuser leisten bzw. 

vermitteln umfassende Hilfe und Unterstützung für Opfer (z. B. psychologische 

                                                   
55

 NGO (Non Governmental Organisation) sind Unternehmen der Zivilgesellschaft, die sich vorrangig idealistischen Zielen widmen und bei denen die Gewinn-

erzielung nicht an erster Stelle steht (Unterschied zu privaten Unternehmen). 
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und finanzielle Hilfe, Koordination). Die Opfer werden durch gut ausgebildetes 

Personal in Beratungsstellen und Frauenhäusern betreut und unterstützt. 

 Zusammenarbeit: In diversen Gremien wird der Austausch und die Zusammen-

arbeit ermöglicht und gestärkt. 

Optimie-

rungspo-

tenziale 

 Organisation / Struktur: Die historisch gewachsene Struktur mit vielen Akteurin-

nen und Akteuren und verschiedenen Zuständigkeiten («verzettelte Struktur») 

kann zur Folge haben, dass Opfer an eine andere Stelle weitervermittelt werden 

müssen. 

 Bekanntheitsgrad: Die «verzettelte Struktur» macht es schwierig, die Opferhilfe 

bekannter zu machen. 

 Zugang / Erreichbarkeit: Die «verzettelte Struktur» führt dazu, dass die Opfer 

nicht immer auf Anhieb die richtige Stelle kontaktieren. Die Möglichkeiten zur di-

gitalen Kontaktaufnahme (z. B. Chat) sind gegenwärtig nur punktuell vorhanden 

(z. B. beim Tel. 143). 

 Leistungen / Fachwissen: Anschlussmöglichkeiten (bezahlbare Wohnungen 

etc.) nach einem Aufenthalt in einem Frauenhaus fehlen oft. Ein regelmässiger 

Besuch von Schulungen ist den Fachpersonen aus Zeitgründen nicht möglich. 

 Zusammenarbeit: Die Schweigepflicht führt dazu, dass wichtige Informationen 

nicht weitergegeben werden (dürfen), z. B. im Migrationsbereich. 

 Ressourcen / Finanzen: Die Beratungsstunden steigen an. Die hohe Auslastung 

in den Frauenhäusern führt dazu, dass Aufenthalte in anderen Kantonen (Voll-

kostentragung) oder Zusatzausgaben für anderweitige Unterbringungen nötig 

sind. 

Chancen 

für die Zu-

kunft 

 Organisation / Struktur: Die Vereinfachung der Opferhilfe-Strukturen führt zu Sy-

nergien bei den Beratungsstellen und Frauenhäusern, z. B. durch Abbau von 

Doppelspurigkeiten oder Aushilfe bei personellen Engpässen. Durch Umstruktu-

rierungen und Synergien werden Mittel frei für die ansteigenden Fallzahlen. 

 Bekanntheitsgrad: Die Opferhilfe und deren Stellen sind bekannt und die Zu-

ständigkeiten sind klar und verständlich. 

 Zugang / Erreichbarkeit: Ein durch die Leistungsvertragspartnerinnen und Leis-

tungsvertragspartner geführtes Beratungszentrum vereinfacht den Zugang zur 

Opferhilfe. Durch Einrichten einer kostenlosen nationalen Telefonhotline rund 

um die Uhr kann die Erreichbarkeit erheblich verbessert werden. 

 Leistungen / Fachwissen / Digitalisierung: Der Auslastungsgrad der Frauenhäu-

ser wird durch die Einführung eines Bedarfsabklärungsmodells und durch die 

Erhöhung der Angebote an Anschlusslösungen verbessert. Durch Umstrukturie-

rung und Synergien entstehen Ressourcen für regelmässige Schulungen von 

Fachpersonen. Die Digitalisierung und die damit einhergehende erhöhte Verfüg-

barkeit von Daten fördern das Erkennen von Entwicklungen. 

 Zusammenarbeit: Die Opfer profitieren von einer engeren interprofessionellen 

und interdisziplinären Zusammenarbeit und Vernetzung unter den verschiede-

nen Akteurinnen und Akteuren. Im Bereich Migration sind stärkere Interventions-

möglichkeiten vorhanden. 

 Ressourcen / Finanzen: Strukturoptimierungen, die Schaffung von Synergien 

und wirksame Massnahmen führen zu mehr Ressourcen. 



Gesamtbericht Kantonale Opferhilfestrategie 2023 - 2033 

 
 

Vision und Mission 

 

 
 18/41 

Risiken, 

die zu mi-

nimieren 

sind 

 Organisation / Struktur: Regionale Unterschiede (z. B. französischsprachige Re-

gionen, Randregionen) werden zu wenig berücksichtigt. 

 Leistungen / Fachwissen: Der Anstieg der Opferzahlen in den nächsten Jahren 

ist schwierig abschätzbar. Opfer werden bei der (Wieder-)Erlangung der Selbst-

ständigkeit zu stark gefordert und dadurch überfordert. Gewisse Opfer werden 

von der Tatperson bewusst in einer Abhängigkeit «gehalten», weshalb sie in der 

kurzen Zeit der Betreuung durch die Opferhilfe nicht vollständige Selbstständig-

keit erlangen können. Die Veränderung der Opferhilfe-Strukturen darf nicht zu 

einem Abbau von Fachwissen und Erfahrungen führen. 

 Zusammenarbeit: Vernetzung und Treffen benötigen viele Ressourcen. 

 Ressourcen / Finanzen: Optimierungen und Einsparungen müssen gut geprüft 

werden, nicht dass diese zu hohen Folgekosten führen (z. B. bei Kindern, die 

später evtl. vermehrt Opfer oder sogar Täterinnen und Täter werden könnten). 

Ziel der kantonalen Opferhilfestrategie ist es, die Stärken des bestehenden Systems zu erhalten, 

vorhandene Schwächen zu beheben, zukünftige Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. 

7. Vision und Mission 

7.1 Vision 

Die Vision ist eine richtungsweisende Zukunftsvorstellung. Sie zeigt auf, was im Zeitraum der 

nächsten zehn Jahre erreicht werden soll. 

Das Handeln der Opferhilfe ist auf drei Wertkategorien ausgerichtet: 

 stärkend: Wir stärken und unterstützen die Opfer und deren Angehörige. Dadurch leisten 

wir einen Beitrag zur Bewältigung der negativen Folgen einer Straftat. 

 rasch und einfach: Wir sorgen dafür, dass die Opfer und deren Angehörige die angemes-

sene und bedarfsgerechte Unterstützung rasch und einfach erhalten. 

 kompetent und zuverlässig: Wir stellen unser umfassendes Wissen zur Verfügung und 

fördern unsere Fachkompetenz. Was wir versprechen, halten wir ein. 

Auf dieser Grundlage wurde folgende Vision erarbeitet: 

Opfer und Angehörige erhalten bei fehlender sonstiger Hilfe rasch bedarfsgerechte, individuelle, 

wirksame und nachhaltige Unterstützung, um die Folgen einer Straftat zu überwinden. 

7.2 Mission 

Die Mission beschreibt, wie die Opferhilfe des Kantons Bern langfristig wahrgenommen werden 

will: 

Wir sorgen für ein bedarfsorientiertes, niederschwelliges und bekanntes Angebot, um die Opfer und 

ihre Angehörigen zu stärken und weitere Straftaten vorzubeugen. Unsere Arbeit orientiert sich an den 

Interessen der Opfer, deren Angehörigen und der gesamten Bevölkerung. Wir nutzen Synergien und 

vernetzen uns mit den involvierten Akteurinnen und Akteuren. Durch Sensibilisierung und Intervention 

tragen wir zur Verhinderung von Straftaten bei. 
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Die Opferhilfe kann die in der Vision gesetzten Ziele und in der Motion 280-2019 Kohli geforderten 

Veränderungen nur durch Anstrengungen wie beispielsweise Zusammenschliessen von Institutio-

nen, Schaffen von Synergien, verbesserte Zusammenarbeit und Abschaffen von Doppelspurigkei-

ten erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bemühung, die Anzahl der Opfer zukünftig redu-

zieren zu können. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Strategie Massnahmen definiert, 

die sich an (potentielle) Täterinnen und Täter richten. Daneben werden auch Massnahmen zur 

Stärkung der Selbstwirksamkeit formuliert, damit Menschen, die Opfer geworden sind, sich aus 

dieser Situation befreien können. So kann z. B. die Zahl der Fälle verhindert werden, bei denen 

Opfer häuslicher Gewalt aus finanziellen Gründen zum gewalttätigen Partner zurückkehren. Die im 

nachfolgenden Kapitel genannten Stossrichtungen und Massnahmen sind darauf ausgerichtet.  

8. Stossrichtungen, strategische Ziele und Massnahmen 

8.1 Stossrichtungen 

Mit der kantonalen Opferhilfestrategie werden sechs Stossrichtungen verfolgt: 

I. Optimierung der Strukturen der Opferhilfelandschaft 

II. Stärkung der interprofessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit 

III. Förderung der Selbstwirksamkeit 

IV. Prävention  

V. Stärkung der Ressourcen 

VI. Steuerung und Monitoring 

Diese Stossrichtungen werden durch die strategischen Ziele weiter spezifiziert und mit Massnah-

men zur Zielerreichung konkretisiert. 

8.2 Strategische Ziele und Massnahmen zu den Stossrichtungen 

I. Optimierung der Strukturen der Opferhilfelandschaft 

A I Die Strukturen der Opferhilfelandschaft werden vereinfacht, damit Kräfte gebündelt, Ressourcen 
konzentriert und Synergien genutzt werden können. Dies bedingt 

 eine Reduktion der Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner, die im Auftrag 
der GSI Opferhilfeleistungen erbringen, 

 einen zentralen Zugang zur Opferhilfe, 

 eine ausreichende Anzahl von Schutzplätzen, 

 einen Ausbau des Berner Modells56 und 

 eine optimierte Fallführung. 

  

                                                   
56

 Seit dem Jahr 1986 gibt es im Kanton Bern unter der Bezeichnung «Berner Modell» ein koordiniertes Vorgehen aller involvierten Fachpersonen (Strafverfol-

gung, Opferhilfe, Gesundheitswesen) zur möglichst effizienten psychosozialen und medizinischen Betreuung von Frauen und Kindern, die Opfer sexueller 

Gewalt wurden. 
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Massnahmen   

A1 I Reduktion Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsver-
tragspartner Opferhilfe 

Zeitrahmen Zuständig 

Die Strukturen werden vereinfacht, indem die Anzahl der Leistungsver-
tragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner der Opferhilfe reduziert 
wird (Zusammenschluss der Leistungsvertragspartnerinnen und Leis-
tungsvertragspartner, davon ausgenommen ist die FIZ). Ziel ist es, dass 
nur noch eine Leistungsvertragspartnerin bzw. ein Leistungsvertrags-
partner besteht. 

Die Rollen der beteiligten Akteurinnen und Akteure innerhalb der verein-
fachten Struktur werden mit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung 
klar beschrieben. 

Ab 2023 GSI (OH) 

Geschätzte Kosten: 

Es entstehen Initialkosten von schätzungsweise rund CHF 150'000 aufgrund der Zusammenführung der 

Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner (z. B. Kosten für die Fusion, Namensänderun-
gen, neue Büroräume). Längerfristig wird die Zusammenlegung der Büroräumlichkeiten in den Städten 
Bern und Biel angestrebt. Bereits ab dem Folgejahr der Fusionierung erfolgen jedoch jährliche Kostenein-
sparungen durch Synergien und schlankere Strukturen in der Höhe von schätzungsweise CHF 150'000.  

 

A2 I Zentraler Zugang zur Opferhilfe Zeitrahmen Zuständig 

Für den Zugang zur Opferhilfe ist eine neue zentrale Struktur (Beratungs-
zentrum) zu erarbeiten: Ziel ist es, die wichtigsten Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner der Opferhilfe an einem Standort, d. h. unter einem 
Dach zu vereinen (z. B. FIZ, Anwältinnen und Anwälte, Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten). Die Anzahl der zu schaffenden Bera-
tungszentren ist zu prüfen (beispielsweise Bern und Biel). Die Bedürfnisse 
der Randregionen sowie regionale Unterschiede wie Sprachen und geo-
grafische Gegebenheiten werden berücksichtigt. 

Innerhalb des Beratungszentrums wird eine Triagestelle als Erstkontakt 
geprüft (Zugang über die nationale Telefonnummer und über die Direkt-
nummer), welche dringliche Fälle selber bearbeitet und allgemeine Anfra-
gen weiterleitet, wodurch der Ressourceneinsatz der Fachpersonen ver-
bessert werden kann. 

Im Rahmen der datenschutzrechtlichen Möglichkeiten ist ein Single Point 
of Contact57 bei wichtigen Akteurinnen und Akteuren der Opferhilfe wie 
z. B. KESB und Sozialhilfe zu errichten. 

Zu prüfen ist, in welcher Form ein verbesserter Zugang für Personen aus 
Randregionen erreicht werden und ob ein barrierefreier Zugang bei den 
Opferhilfeberatungstellen und Frauenhäusern umgesetzt werden kann. 

Ab 2023 
 
 
 
 
 
 

Ab 2024 
 
 
 
 

Ab 2024 
 
 

Ab 2024 

GSI (OH) 
 

Geschätzte Kosten: 

Da noch nicht klar ist, wie viele Beratungszentren es geben wird, sind die effektiven Kosten schwierig ab-
schätzbar und können zurzeit nicht beziffert werden. Es wird von geringfügigen Mehrkosten ausgegangen. 

Durch die barrierefreie Ausgestaltung entstehen erhebliche Mehrkosten (IT / Immobilien). Die Kosten zur 
Anpassung der Räumlichkeiten entstehen einmalig und sind zurzeit nicht bezifferbar. 

  

                                                   
57

 Ein Single Point of Contact ist eine zentrale Anlaufstelle für ein bestimmtes Thema oder Problem. 
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A3 I Ausreichende Anzahl von Schutzplätzen Zeitrahmen Zuständig 

Zu prüfen ist, wie eine ausreichende Anzahl von Plätzen für Opfer häusli-
cher Gewalt in Schutzunterkünften gewährleistet und eine angemessene 
Finanzierung sichergestellt werden kann58. 

Hinsichtlich Auslastungsgrad59 der drei Frauenhäuser im Kanton Bern ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen um mittelgrosse bis grössere 
Frauenhäuser handelt. Idealerweise soll eine differenzierte Unterbringung 
je nach Betreuungs- und Schutzbedürfnis erfolgen. 

Die Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner sind bei 
der Suche nach Übergangs- bzw. Anschlusslösungen (Wohnungen oder 
Angebote wie betreute Übergangswohnungen oder Wohngemeinschaf-
ten) für Frauen und deren Kinder für die Zeit nach dem Frauenhausauf-
enthalt aktiv zu unterstützen. Je schneller eine Anschlusslösung gefunden 
werden kann, desto schneller wird ein Platz in der Schutzunterkunft frei. 
Zudem kann dadurch eine Rückkehr zum gewalttätigen Partner verhindert 
werden. 

Hinsichtlich Schutzunterkünfte für Mädchen und weibliche Jugendliche 
werden in einem Frauenhaus rund vier zusätzliche Plätze für Mädchen 
und weibliche Jugendliche geschaffen. Diese Plätze stehen für kurze Auf-
enthalte zur Verfügung, d. h. solange der Schutzbedarf vorhanden ist. 
Diese Lösung erlaubt es, Synergien zwischen den Frauen- und Mädchen-
plätzen im Frauenhaus zu nutzen. Sie steigert die Flexibilität im Umgang 
mit Belegungsspitzen. Ein Frauenhaus mit integrierten Plätzen für Mäd-
chen ist zudem betriebswirtschaftlich sinnvoller als zwei getrennte Institu-
tionen.  
Sollte eine Rückkehr in die Familie nach Beendigung des Schutzbedarfes 
nicht möglich sein, erfolgt ein Übertritt in bereits bestehende Institutionen 
für Kinder und Jugendliche. Mit diesem Vorgehen kann unter anderem 
auch die Kontinuität hinsichtlich Schulbesuch oder Ausbildung der Mäd-
chen sichergestellt werden. 

Hinsichtlich Schutzunterkünfte für Männer und männliche Jugendliche ist 
die zukünftige Entwicklung zu verfolgen und bei Bedarf sind Massnahmen 
zu erarbeiten. 

Ab 2023 GSI (OH) 
 
 
 
 
 
 

GSI 
(BKSE, 
SH) 
VBG 
 
 
 
 

GSI (OH) 
DIJ (KJA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSI (OH) 
 

Geschätzte Kosten: 

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten hinsichtlich Frauenhäuser. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, 
dass aufgrund der verbesserten Anschlusslösungen Kosten eingespart werden können und gleichzeitig die 
Auslastung in den Frauenhäusern tiefer ausfallen wird. Es entsteht eine Einsparung von jährlich schät-
zungsweise CHF 50'000. 

Hinsichtlich Schutzunterkünfte für Kinder und Jugendliche hat die GSI den Betrag von CHF 1’500'000 bud-
getiert, der für Schutzplätze von Mädchen und weiblichen Jugendlichen eingesetzt wird.  

Hinsichtlich Schutzunterkünften für Männer zeichnen sich zurzeit keine zusätzlichen Kosten ab. 

  

                                                   
58

 «Roadmap häusliche Gewalt» von Bund und Kantonen vom 30.04.2021. 
59

 Mit Blick auf die Grösse der Frauenhäuser erachtet der Kanton Bern einen höheren Auslastungsgrad als 75 % als stimmig. 
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A4 I Ausbau des Berner Modells Zeitrahmen Zuständig 

Die zentralen Ansätze des Gewaltschutzzentrums werden ins Berner Mo-
dell integriert. Begonnen wird mit dem Ausbau der Zielgruppe: Das beste-
hende Angebot des Berner Modells, das weibliche Opfer von sexueller 
Gewalt behandelt und betreut, wird auf erwachsene, von sexueller Gewalt 
Betroffenen erweitert. Zu prüfen ist, welche politischen Abläufe im Hinblick 
auf den bestehenden Regierungsratsbeschluss zum Berner Modell nötig 
sind. Ein weiterer Ausbau des Berner Modells in Richtung Gewaltschutz-
zentrum wird in den kommenden Jahren geprüft. 

Ab 2023 GSI (OH) 
SID (BIG, 
Berner Mo-
dell) 

Geschätzte Kosten:  

Es entstehen geringfügige zusätzliche Kosten. Diese Kosten sind zurzeit nicht bezifferbar, da sie von der 
Nutzung des Angebots abhängen. 

 

A5 I Optimierte Fallführung Zeitrahmen Zuständig 

Die Fallführung erfolgt durch eine hauptverantwortliche Person in Form ei-
nes Case Managements: Eine durchgehende Fallführung wird etabliert 
(ein Dossier pro Opfer), mit dem Ziel, dass Informationen des Frauenhau-
ses zur Beratungsstelle gelangen (und umgekehrt) und dass dieses Dos-
sier auch der Abteilung Opferhilfe der GSI weitergereicht werden kann. 
Dazu müssen Rechtsgrundlagen angepasst werden. Zudem besteht die 
Möglichkeit einer standardisierten Übergabe gewisser Daten an die Ge-
meinden (Sozialdienste). 

Ab 2025 GSI (OH) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

 
  

II. Stärkung der interprofessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit 

B I Zur Erhöhung der Wirksamkeit der Opferhilfeleistungen wird die interprofessionelle und interdiszip-
linäre Zusammenarbeit ausgebaut. Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der Op-
ferhilfe und dem Polizei- und Migrationswesen. 

 

Massnahmen   

B1 I Ausbau der interprofessionellen und interdisziplinären Zusam-
menarbeit  

Zeitrahmen Zuständig 

1. Die interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den 
Akteurinnen und den Akteuren im Bereich der Opferhilfe (sowohl im 
engeren als auch im weiteren Sinn) wird weiter verstärkt, z. B. durch 
die Weiterbildung des Betreuungspersonals in den Asyl- und Kollek-
tivunterkünften hinsichtlich Rechten und Pflichten der Bewohnenden. 
Dadurch wird das Betreuungspersonal befähigt, die Bewohnenden zu 
sensibilisieren und auf Opferhilfeberatungsstellen aufmerksam zu ma-
chen.  
Gleichzeitig soll eine Sensibilisierung der Kapo im Bereich der häusli-
chen Gewalt an Männern erreicht werden.  
Ebenso wird in direktionsübergreifenden Themenbereichen die Zusam-
menarbeit gefördert. 

Ab 2022 GSI (OH, 
Stab) 
SID 
(ABEV, 
Kapo, BIG) 
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2. Der Kanton Bern unterstützt aktiv Bestrebungen zur Stärkung der inter-
disziplinären Zusammenarbeit wie z. B. die in der «Roadmap häusliche 
Gewalt» von Bund und Kantonen vom 30. April 2021 genannten Mass-
nahmen und die Massnahmen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention 
(gemäss RRB 611/2021) oder den Ausbau des Berner Modells in Rich-
tung eines Gewaltschutzzentrums gemäss Massnahme A4. 

Ab 2022 GSI (OH) 
BKD, DIJ, 
SID (Kapo, 
BIG) 

Geschätzte Kosten: 

Ziffer 1: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

Ziffer 2: Die Kosten sind nicht abschätzbar und daher nicht bezifferbar, da zunächst geprüft werden muss, 
ob und wie die Massnahmen umgesetzt werden. 

 
 

III. Förderung der Selbstwirksamkeit 

C I Die wirtschaftliche Selbstständigkeit und die Integration der Opfer schaffen das Fundament, um 
den Gewaltkreislauf zu durchbrechen. Die Selbstwirksamkeit der Opfer wird gestärkt / aufgebaut, so 
dass Autonomie und Selbstständigkeit (wieder) möglich sind. 

 

Massnahmen   

C1 I Systematische Stärkung der Ressourcen der Opfer Zeitrahmen Zuständig 

1. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frauen wird angestrebt. Dies 
verhindert, dass die Frauen aus finanziellen Gründen zu den gewalt-
ausübenden Partnern zurückkehren (weil kein oder zu wenig eigenes 
Einkommen vorhanden ist). Die im Rahmen der Neustrukturierung des 
Asyl- und Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern (NA-BE) sowie im kanto-
nalen Integrationsprogramm (KIP) eingeführten Massnahmen und In-
strumente unterstützen die Integration und die wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit (Bildung, Arbeit). Im Weiteren ist die Nutzung der Angebote 
zu prüfen, die im Rahmen der Optimierung Arbeitsintegration (AI-BE) 
zur Verfügung stehen. 

Ab 2023 GSI (OH / 
AI / AF) 
Regionale 
Partner 

2. Der Erwerb von sprachlichen Kompetenzen ist für die Opfer zentral. 
Opfer mit geringen sprachlichen Kompetenzen haben deshalb ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Auch hier stehen die NA-BE- und 
KIP-Angebote zur Verfügung, doch soll deren Nutzung verbindlicher 
werden. Zu prüfen ist die Ergänzung des Integrationsgesetzes des 
Kantons Bern (IntG)60 um Regelungen eines festgelegten Sprachni-
veaus sowie die Verpflichtung zum Erwerb der nötigen sprachlichen 
Kompetenzen für die Migrantinnen und Migranten, die nicht in den Gel-
tungsbereich des Gesetzes über die Sozialhilfe im Asyl- und Flücht-
lingsbereich (SAFG)61 fallen. 

Ab 2023 GSI (Stab / 
AI / AF) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

  

                                                   
60

 Gesetz vom 25. März 2013 über die Integration der ausländischen Bevölkerung, Integrationsgesetz, IntG; BSG 124.1  
61

 Gesetz vom 3. Dezember 2019 über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich, SAFG; BSG 861.1 
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IV. Prävention 

D I Die Präventionsarbeiten werden im Migrationsbereich verstärkt. 

 

Massnahmen   

D1 I Informationen im Migrationsbereich Zeitrahmen Zuständig 

Eine Verstärkung der Informationen zur Respektierung des schweizeri-
schen Rechtssystems (z. B. Gleichstellung, Straftaten), zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bei Gewalterfahrungen (Hilfs- und Betreuungsmög-
lichkeiten) und zu den Folgen für gewaltausübende Personen ist nötig. 
Dazu werden die bestehenden Instrumente wie z. B. Erstgespräche durch 
die Gemeinden oder Beratungsgespräche durch die Ansprechstellen In-
tegration entsprechend optimiert. Zu prüfen ist, wie diesen Informationen 
mehr Verbindlichkeit verleiht werden kann (z. B. durch eine Unterschrift, 
dass die Informationen verstanden worden sind und entsprechend gehan-
delt wird) und ob dazu Rechtsgrundlagen anzupassen sind. 

Ab 2023 GSI (OH, 
Stab) 
SID (Kapo, 
BIG, 
ABEV) 
VBG 
 

Geschätzte Kosten: Es entstehen geringfügige zusätzliche Kosten.   

 

D2 I Stärkung der Prävention bei von (häuslicher) Gewalt betroffenen 
Kindern und Jugendlichen 

Zeitrahmen Zuständig 

In der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) wird ein Schwerpunkt auf 
die Arbeit an Rollenbilder, Gleichberechtigung der Geschlechter, finanzi-
elle Konsequenzen bei Verurteilung wegen einer Straftat etc. gelegt. Das 
Thema (häusliche) Gewalt wird in die Leistungsverträge der OKJA aufge-
nommen. Die Zusammenarbeit mit dem KJA, der Kapo und der Staatsan-
waltschaft ist gezielt zu stärken. 

Ab 2023 GSI (FAM, 
OKJA) 
SID (Kapo) 
Justiz, DIJ 
(KJA) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen geringfügige zusätzliche Kosten.   

 

V. Stärkung der Ressourcen 

E I Es besteht eine Nulltoleranz bezüglich Gewalttaten. Im Migrationsbereich sind im Rahmen der In-
tervention die Massnahmen gegenüber gewaltausübenden Personen, die sich nicht an die Regeln des 
schweizerischen Rechtssystems halten, zu verschärfen. Die Arbeiten zur Stärkung der Ressourcen 
werden zwecks Verhinderung von weiteren Straftaten ausgebaut. 

 

Massnahmen   

E1 I Stärkung der Intervention sowie der Ressourcen bei Erwachse-
nen im Rahmen von (häuslicher) Gewalt 

Zeitrahmen Zuständig 

1. Wer im Kontext Asyl und Flüchtlinge sowie allgemein im Migrationsbe-
reich häusliche Gewalt oder eine andere Art von Gewalt ausübt (Schlä-
gereien), wird systematisch sanktioniert. Mittel dafür sind die Hausord-
nungen der regionalen Partner, die allenfalls angepasst werden 
müssen. Die Sanktionen können beispielsweise das Aussetzen von 
Anreizen / Privilegien oder die Kürzung bzw. Einstellung der Sozialhilfe 
darstellen. Es ist zu prüfen, was im Rahmen der aktuellen Gesetzge-
bung (Kanton und Bund) möglich ist. 

Ab 2022 
 
 
 
 
 
 
 

GSI (AF) 
 
 
 
 
 
 
 



Gesamtbericht Kantonale Opferhilfestrategie 2023 - 2033 

 
 

Stossrichtungen, strategische Ziele und Massnahmen 

 

 
 25/41 

Es muss ermöglicht werden, dass Täterinnen und Täter zum Schutz 
anderer Personen aus einer Asyl- oder Kollektivunterkunft weggewie-
sen werden können. Zu prüfen ist, ob dazu Rechtsgrundlagen anzu-
passen sind. 

Die Gewalt in den Asylunterkünften muss der Öffentlichkeit gegenüber 
sichtbar gemacht werden, z. B. durch anonymisierte Statusberichte. 
Zudem muss Gewalt konsequent zur Anzeige gebracht werden. 

Ab 2022 
 
 
 

Ab 2023 

GSI (AF) 
SID 
(ABEV) 
 

GSI (AF) 
SID (Kapo, 
BIG, 
ABEV) 

2. Fehlende Integration, ein geringes Bildungsniveau und ein tiefer sozio-
ökonomischer Status sind Treiber von Gewalttaten. Die vorhandenen 
Instrumente gemäss NA-BE oder AI-BE werden genutzt, um die Täter-
innen und Täter verpflichten zu können, ihre Sprachkompetenz zu ver-
bessern sowie das Bildungsniveau zu steigern, um dadurch die In-
tegration in den Arbeitsmarkt zu fördern. 

Ab 2022 GSI (Stab, 
AI, AF) 

3. Für gewaltausübende Personen, die gemäss AIG62 zu einer Integrati-
onsvereinbarung bzw. gemäss SAFG zu einem individuellen Integrati-
onsplan verpflichtet werden können und Zielvorgaben erhalten haben, 
findet grundsätzlich kein Wechsel in die kommunale Sozialhilfe statt, 
wenn sie die Integrationsziele durch Selbstverschulden nicht erreicht 
haben. In diesen Fällen findet eine finanzielle Absplittung des Täters 
von der restlichen Familie statt, damit nicht die Familie an sich gestraft 
wird. Zu prüfen ist, ob dazu Rechtsgrundlagen anzupassen sind. Wei-
ter soll eine analoge Massnahme für jene Personen erarbeitet werden, 
denen wir nur eine Empfehlung geben können (EU / EFTA). Dazu sind 
möglicherweise Aktivitäten auf Bundesebene nötig. 

Ab 2023 GSI (SH, 
AF) 

4. Zur Verhinderung weiterer Straftaten werden Täterinnen und Täter ver-
pflichtet bzw. dahingehend beraten, ein spezialisiertes Programm ge-
gen Gewalt (Lernprogramm) zu absolvieren. Darüber hinaus gilt: 
 Die Täteransprachen nach polizeilicher Intervention mit Wegwei-

sungsverfügung sind zeitnah und konsequent zu umzusetzen. 
 Es ist zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen die Regierungs-

statthalterämter die gewaltausübenden Personen im Rahmen einer 
Täteransprache zum Besuch eines Lernprogramms verpflichten könn-
ten. 

Ab 2023 DIJ (RSTA) 
SID (Kapo, 
BIG) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen geringfügige zusätzliche Kosten. 

 

E2 I Beitrag an der Straftat berücksichtigen (Mitverschulden) Zeitrahmen Zuständig 

Haben Personen durch ihr Verhalten eine Straftat selber herbeigeführt, 
wird die Genugtuung bzw. Entschädigung gekürzt oder nicht ausgerichtet. 
Dasselbe gilt, wenn die Personen zur Verschlimmerung der Tatfolgen wie 
z. B. der Verletzungen beigetragen haben. Dieses Vorgehen gilt nicht für 
strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Delikte im Rah-
men von häuslicher Gewalt. Bei einem schweren Mitverschulden wird 
keine Genugtuung oder Entschädigung ausgerichtet.  

Ab 2023 GSI (OH) 
Justiz 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

  

                                                   
62

 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; 

SR 142.20 
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E3 I Subsidiarität Zeitrahmen  Zuständig 

1. Von häuslicher Gewalt betroffene Frauen verfügen oft über keine eige-
nen finanziellen Mittel, weshalb die Leistungen von der kantonalen Op-
ferhilfe getragen werden, selbst wenn Familieneinkommen oder -ver-
mögen vorhanden ist. Es kann daher Situationen geben, bei denen die 
Täterinnen und Täter für die dem Opfer entstehenden Kosten nicht auf-
kommen müssen (z. B. wenn kein Strafverfahren läuft). Zu prüfen ist 
deshalb, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit 
die Täterinnen und Täter finanziell in die Pflicht genommen werden 
können und ob dazu Rechtsgrundlagen anzupassen sind. Auch ist zu 
prüfen, ob das Inkasso dieser Kosten über die Opferhilfestellen / eine 
spezialisierte Inkassostelle läuft oder ob mit dieser Aufgabe eine be-
reits existierende Inkassostelle des Kantons beauftragt werden kann. 

Ab 2023 GSI (OH, 
RA GS) 
 

2. Zu prüfen ist, wie Täterinnen und Täter von häuslicher Gewalt, die auf-
grund ihrer finanziellen Situation keine Zahlungen leisten können, die 
der kantonalen Opferhilfe entstehenden Kosten in anderer Form be-
gleichen können. Dabei ist z. B. eine Anlehnung an die gemeinnützige 
Arbeit möglich, d. h. die Verpflichtung zu einer Tätigkeit für die Allge-
meinheit (z. B. Gemeindearbeiten, Einsatz in der Landwirtschaft). Zu 
prüfen ist, ob dazu Rechtsgrundlagen anzupassen sind. 

Ab 2023 GSI (OH, 
RA GS) 
 

3. Zu prüfen ist, ob Rechtsgrundlagen anzupassen sind, damit für die Be-
urteilung von Gesuchen um längerfristige Hilfe Dritter und Entschädi-
gung alle notwendigen Unterlagen einverlangt werden können (Voll-
ständigkeit der notwendigen Angaben). 

Ab 2023 GSI (OH) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

  
 

VI. Steuerung und Monitoring 

F I Der Leistungseinkauf erfolgt steuerungsbasiert. Dazu ist ein einheitliches Aufsichts- und Con-
trollingsystem aufzubauen. 

Steuerung und Monitoring stellen sicher, dass für gleichartige Leistungen gleichartige Entschädi-
gungsmodelle vorliegen und dass Fehlfinanzierungen und Abweichungen vom erwarteten Ge-
schäftsgang ersichtlich werden, so dass entsprechende Massnahmen ergriffen werden können. 

Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen sind im Hinblick auf die Resultate der Analyse «Einkauf 
von Leistungen bei externen Partner AIS» weiter zu vertiefen bzw. umzusetzen. Ausserdem sind 
die Auswirkungen des per 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Gesetzes über die sozialen Leis-
tungsangebote (SLG) und der darauf basierenden Verordnung (SLV) zu evaluieren und zu berück-
sichtigen. 
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Massnahmen   

F1 I Einheitliches Aufsichts- und Controllingsystem Zeitrahmen Zuständig 

Ein zweckmässiges Aufsichts- und Controllingsystem ist aufzubauen. Der 
Umfang ist im Sinne des Kosten-/Nutzenverhältnisses zu gestalten und 
soll eine aktive Steuerung durch den Kanton Bern als Auftraggeber sicher-
stellen. 

Die relevanten Daten sind zu definieren. Neben Kennzahlen zu den zu er-
bringenden Leistungen gemäss Leistungsvertrag sind beispielsweise auch 
Kennzahlen zu Administrationsaufwand und Personalressourcen (wie 
viele Stellenprozente für welche Funktionen) zu erheben. 

Die relevanten Daten werden erhoben, analysiert und interpretiert: Die er-
hobenen Daten werden systematisch analysiert und aufbereitet, um die 
Angebote und deren Finanzierung laufend zu prüfen sowie deren Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dadurch werden Entwicklungen 
frühzeitig erkennbar. Die Daten werden durch systematische Erfassungen 
(Reportings) erhoben. 

Ab 2022 GSI (OH) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

 

F2 I Vorgehen beim Leistungseinkauf Zeitrahmen Zuständig 

Die einzukaufenden Leistungen und deren Finanzierung sind definiert. Die 
Leistungen sind abgestimmt auf eine Strategie (Zielgruppen, Art und Um-
fang der Leistung) und eine Versorgungsplanung in den verschiedenen 
Bereichen. Die messbaren Qualitäts- und Wirkungsziele in Bezug auf die 
Leistungen sind definiert. 

Die bestehenden Leistungsverträge sind auf ihre Notwendigkeit und Wir-
kung hin überprüft. 

Gleichartige Leistungen sind ermittelt. Sie werden gestützt auf die festge-
legten, messbaren Qualitäts- und Wirkungsziele einheitlich gesteuert und 
finanziert. 

Sofern sich ein Anpassungsbedarf der geltenden rechtlichen Bestimmun-
gen zeigt, ist das entsprechende Verfahren dazu einzuleiten. 

Ab 2024 GSI (OH) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

  

F3 I Systematische Datenerfassung, Datenaustausch und Monitoring Zeitrahmen Zuständig 

1. Zu prüfen ist, welche Daten für eine zielgerichtete Intervention zukünf-
tig erhoben werden müssen (z.B. Alter, Geschlecht, Nationalität von 
Opfern und Tätern). Zu prüfen ist, ob dazu Rechtsgrundlagen anzupas-
sen sind. 

Ab 2022 GSI (OH, 
RA GS) 
 

2. Zu prüfen ist, wie der Datenaustausch zwischen Strafbehörden, SID, 
den Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartnern so-
wie GSI verstärkt werden kann. Zu prüfen ist, ob dazu Rechtsgrundla-
gen anzupassen sind. 

Ab 2023 GSI (OH, 
AF, RA 
GS) 
SID (BIG, 
Kapo) 
Justiz 
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3. Es ist ein Monitoring zum Stand der Massnahmen und zu den erhobe-
nen Daten einzurichten. Die erhobenen Daten werden systematisch 
analysiert und aufbereitet, um die Angebote und deren Finanzierung 
laufend zu prüfen sowie deren Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu si-
chern. Die Ergebnisse sind zu publizieren, beispielsweise analog zum 
Sozialhilfebericht in einem Jahresbericht mit den wichtigsten Informati-
onen (z. B. pro Region / Opfer / Täter / Geschlecht / Nationalität). 

Ab 2023 GSI (OH) 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

 

F4 I Rechnungslegung / Transparenz / getrennte Kostenträgerrech-
nung 

Zeitrahmen Zuständig 

1. Die Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner füh-
ren ihre Bücher nach Swiss GAAP FER. Die Jahresrechnung ist der 
GSI zur Verfügung zu stellen. 

Ab 2023 Leistungs-
vertrags-
partner/-in-
nen 

2. Die Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner er-
stellen eine getrennte Kostenträgerrechnung und legen dadurch offen, 
wofür die Kosten entstanden sind. 

Ab 2023 Leistungs-
vertrags-
partner/-in-
nen 

Geschätzte Kosten: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.   

8.3 Überwiesene parlamentarische Vorstösse und Planungserklärungen 

Im Rahmen der vorliegenden Opferhilfestrategie wurden verschiedene Aufträge und Forderungen 

aus überwiesenen parlamentarischen Vorstössen und Planungserklärungen berücksichtigt und be-

handelt: 

8.3.1 Motion 280-2019 Kohli (Bern, BDP), «Kantonale Opferhilfestrategie» 

Mit der Überweisung der Ziffer 1 der Motion in der Frühlingssession 2020 wurde der Regierungsrat 

beauftragt, eine kantonale Opferhilfestrategie vorzubereiten. Bereits im Rahmen der Beratung der 

Motion wies der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektor darauf hin, dass neue Projekte erst 

nach der Erarbeitung der kantonalen Opferhilfestrategie angegangen werden. Mit vorliegender 

Strategie kann die Motion abgeschrieben werden. 

8.3.2 Planungserklärungen zur «Bedarfsabklärung für eine Notunterkunft für Mädchen 

und junge Frauen (14-20 Jahre) im Kanton Bern», Bericht des Regierungsrates zur 

Umsetzung des Postulats 039-2016 SP-JUSO-PSA 

Zur Umsetzung des Postulats 039-2016 SP-JUSO-PSA wurde der Bericht «Bedarfsabklärung für 

eine Notunterkunft für Mädchen und junge Frauen (14–20 Jahre alt) im Kanton Bern» verfasst 

(RRB 1109/2019). Aufgrund der damals gemachten Abklärungen kam der Regierungsrat zum 

Schluss, dass die Bereitstellung einer Schutz- und Notunterkunft im Kanton Bern für Mädchen im 

Alter von 14–20 Jahren im Umfang von vier bis fünf Schutzplätzen realisiert werden soll. Der Be-

richt wurde in der Frühlingssession 2020 beraten (nachfolgend an die im Kapitel 8.3.1 aufgeführte 



Gesamtbericht Kantonale Opferhilfestrategie 2023 - 2033 

 
 

Stossrichtungen, strategische Ziele und Massnahmen 

 

 
 29/41 

Motion 280-2019 Kohli) und vom Grossen Rat zur Kenntnis genommen. Der Grosse Rat überwies 

die folgenden drei Planungserklärungen: 

1. Die Strategie zur Implementierung eines Mädchenhauses ist nach dem Vorliegen einer Op-

ferhilfestrategie umzusetzen. 

2. Bei der Implementierung des Projektes Mädchenhaus sind insbesondere auch stationäre 

Unterbringungen bei bestehenden Institutionen im Bereich Jugendpflege zu prüfen und der 

bestehenden Option gegenüberzustellen. 

3. Die Schaffung eines Mädchenhauses soll bis spätestens Ende 2021 umgesetzt werden. 

Die Planungserklärungen 1 und 3 stehen gewissermassen in einem Widerspruch: Bereits im Rah-

men der Frühlingssession 2020 wies der Direktor der federführenden GSI darauf hin, dass die 

Schaffung eines Mädchenhauses bis spätestens Ende 2021 nicht möglich ist (Planungserklä-

rung 3), wenn zuerst die Opferhilfestrategie vorgelegt werden soll (Planungserklärung 1). 

Im Rahmen der Erarbeitung der Opferhilfestrategie und aufgrund der Planungserklärung 2 wurden 

Abklärungen hinsichtlich einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen mit Schutzbedarf in den 

bestehenden Kinder- und Jugendinstitutionen im Kanton Bern vorgenommen. Auch wurde geklärt, 

wie die betroffenen Schutzsuchenden bislang betreut wurden.  

Aufgrund dieser Abklärungen wird im Kanton Bern keine zusätzliche Institution in Form eines eige-

nen Mädchenhauses errichtet, sondern in einem Frauenhaus werden rund vier Plätze für Mädchen 

und weibliche Jugendliche geschaffen. Diese Plätze stehen für kurze Aufenthalte zur Verfügung, 

d. h. solange der Schutzbedarf vorhanden ist. Diese Lösung erlaubt es, Synergien zwischen den 

Frauen- und Mädchenplätzen im Frauenhaus zu nutzen. Sie steigert die Flexibilität im Umgang mit 

Belegungsspitzen. Ein Frauenhaus mit integrierten Plätzen für Mädchen ist zudem betriebswirt-

schaftlich sinnvoller als zwei getrennte Institutionen.  

Sollte eine Rückkehr in die Familie nach Beendigung des Schutzbedarfes nicht möglich sein, er-

folgt ein Übertritt in bereits bestehende Institutionen für Kinder und Jugendliche. Mit diesem Vorge-

hen kann unter anderem auch die Kontinuität hinsichtlich Schulbesuch oder Ausbildung der Mäd-

chen sichergestellt werden. 

8.3.3 Motion 141-2020 Schönenberger (Schwarzenburg, SP), «Gewaltschutzzentrum 

(Zentrum für Gewaltbetroffene)» 

Der Regierungsrat des Kantons Bern wurde mit diesem als Postulat überwiesenen Vorstoss beauf-

tragt, den Aufbau eines kantonalen Gewaltschutzzentrums zu prüfen. 

Nach eingehender Prüfung der Vor- und Nachteile eines Gewaltschutzzentrums neben dem beste-

henden Berner Modell wurde entschieden, auf die Einführung eines Gewaltschutzzentrums zu ver-

zichten. Im Gegenzug wird das Berner Modell angepasst: Zukünftig werden sämtliche erwachsene 

Gewaltbetroffene im Sinne des Berner Modells behandelt und betreut (Massnahmen A4 und B1.2). 

Die zentralen Ansätze des Gewaltschutzzentrums werden ins Berner Modell integriert. Begonnen 

wird mit dem Ausbau der Zielgruppe: Neu können nicht nur Frauen, sondern alle Erwachsene das 

Angebot des Berner Modells nutzen, wenn sie sexuelle Gewalt erlebt haben. Ein weiterer Ausbau 

des Berner Modells in Richtung Gewaltschutzzentrum wird in den kommenden Jahren geprüft. Da-

mit sind die zentralen Forderungen des Postulats – eine zielführende Triage sowie die umfassende 

Unterstützung, Beratung und Begleitung von Opfern – adressiert, ohne dass Doppelstrukturen auf-

gebaut werden.  
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8.3.4 Motion 156-2021 EDU, «’Kein Täter werden’ – Präventionsprojekt für Menschen mit 

pädophiler Neigung auch im Kanton Bern» 

Der Regierungsrat des Kantons Bern wurde mit diesem parlamentarischen Vorstoss beauftragt, 

eine Präventionsstelle einzurichten oder zu bezeichnen, die sich an Menschen mit pädophilen Nei-

gungen richtet, die nicht straffällig geworden sind. Der Grosse Rat nahm in der Wintersession 2021 

die Motion als Postulat an. 

Da keine zusätzlichen Angebote eingeführt werden, ohne dass hierfür eine Notwendigkeit besteht 

bzw. die finanziellen Ressourcen vorhanden sind, ist zu evaluieren, ob es im Kanton Bern ein ei-

genständiges Beratungsangebot benötigt. Deshalb ist zu beobachten, ob sich das im Kanton Zü-

rich geschaffene Beratungsangebot in den kommenden Jahren bewährt und wie oft es genutzt 

wird. Erst danach wird über das weitere Vorgehen entschieden. 

8.3.5 Planungserklärung der GSoK zum Familienbericht 2021 (Laufende Massnahmen 

und geplante Weiterentwicklung der Familienpolitik des Kantons Bern) 

Im Rahmen der Herbstsession 2021 überwies der Grosse Rat mehrere Planungserklärungen zum 

Familienbericht 2021. Mit Planungserklärung 5 wird gefordert, dass Massnahmen und Interventio-

nen zu besonders vulnerablen Familien mit Migrationshintergrund zu prüfen sind. Dabei sind die 

Resultate der Studie «Häusliche Gewalt im Migrationskontext» des Eidgenössischen Büros für die 

Gleichstellung von Mann und Frau (EBG) vom Oktober 2019 unter anderem als Grundlage zu ver-

wenden. 

Die entsprechenden Massnahmen sind in den Stossrichtungen II (Stärkung der interprofessionel-

len und interdisziplinären Zusammenarbeit, Massnahme B1) und IV (Prävention, Massnahme D2) 

aufgeführt. Die Planungserklärung wird somit als erledigt erachtet. 

8.3.6 Motion 182-2018 SP-JUSO-PSA, «Istanbul-Konvention – Kantonale Analyse und Um-

setzung» wurde die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhü-

tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-

Konvention) 

Gestützt auf die Motion 182-2018 «Istanbul-Konvention – Kantonale Analyse und Umsetzung» 

wurde die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) im Kanton Bern analysiert. Der 

Regierungsrat des Kantons Bern hat am 19.05.2021 beschlossen63, dass Massnahmen ohne Kos-

tenfolgen zur Verbesserung des Schutzes vor Gewalt gegen Frauen und Kinder und häuslicher 

Gewalt umgesetzt werden und Massnahmen mit Kostenfolgen geprüft werden. Die nachstehende 

Auflistung zeigt nochmals auf, welche Umsetzungs- bzw. Prüfungsaufgaben in die Opferhilfestrate-

gie geflossen sind: 

Erhöhung der Bekanntheit der Opferhilfe:  

Stossrichtung I, Massnahme A2 bzw. Massnahmen OH3 und OH4 der Istanbul-Konvention-Analyse:  

 Im Falle eines positiven Entscheids der SODK64 zur Einführung einer nationalen Telefonnummer 

(Opferhilfe-Hotline): Beteiligung und aktive Mitgestaltung zur bedarfsgerechten Ausgestaltung. Im 

Falle eines negativen Entscheids der SODK zur Umsetzung einer nationalen Telefonhotline ist ein 

Angebot auf kantonaler oder regionaler Ebene zu prüfen. 

Stossrichtung I, Massnahme A2 bzw. Massnahme OH6 der Istanbul-Konvention-Analyse:  

                                                   
63

 Regierungsratsbeschluss RBB 611/2021 vom 19.05.2021 und Beilage dazu («Analyse und Umsetzung der Istanbul Konvention – Bericht und Antrag zuhan-

den des Regierungsrats vom 19.05.2021) 
64

 Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) prüft die Machbarkeit und Umsetzbarkeit einer nationalen Telefonnummer. 
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 Es wird geprüft, in welcher Form eine Verbesserung für Personen aus Randregionen erreicht werden 

kann und ob ein barrierefreier Zugang zu den Opferhilfestellen umgesetzt werden kann. Dabei ist die 

Vielsprachigkeit nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

Schutzunterkünfte:  

Stossrichtung I, Massnahme A3 bzw. Massnahmen SU1, SU2 und SU3 der Istanbul-Konvention-Ana-

lyse: 

 Erstellen einer realistischen Bedarfs- und Kostenanalyse bezüglich der Auslastung und der kontinu-

ierlichen Abdeckung des Bedarfs an Schutzplätzen mit fachgerechter Beratung und Unterstützung 

der schutzsuchenden Frauen und Kinder. Gegebenenfalls Anpassung der Angebote an Schutzplät-

zen für Frauen und Kinder. 

 Erstellen einer realistischen Bedarfs- und Kostenanalyse für Schutzunterkünften für Männer sowie 

junge Frauen und Männer und für Personen mit speziellen Bedürfnissen. Die Voraussetzungen für 

die Unterbringung wie auch die Umsetzbarkeit ist zu prüfen. Gegebenenfalls sind Schutzplätze für 

eine erweiterte Zielgruppe bereitzustellen. 

Krisenzentrum:  

Stossrichtung I, Massnahme A4 bzw. Massnahme KrZ1 der Istanbul-Konvention-Analyse: 

 Prüfen der Umsetzbarkeit eines Zentrums für Gewaltbetroffene und definieren von Massnahmen, wie 

erkannte Versorgungslücken für bestimmte Personen (aus ländlichen Regionen, männliche Opfer 

sexueller Gewalt, Opfer häuslicher Gewalt) geschlossen werden können. 

9. Finanzielle Auswirkungen 

Die Opferhilfestrategie steht unter der Prämisse der Kostenneutralität. Es wurde darauf geachtet, 

so weit möglich weitere Angebote durch Synergienutzung zu schaffen (beispielsweise durch die 

Umstrukturierung der Opferhilfe). Die frei werdenden finanziellen Mittel werden für Massnahmen 

eingesetzt, die zusätzliche Kosten generieren. Einzubeziehen sind im Rahmen der Umsetzungsar-

beiten ausserdem auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Möglichkeit, 

Massnahmen über bestehende Projekte laufen lassen, die der Bund mitfinanziert. 

Bei allen in Kapitel 8.2 genannten Kostenfolgen handelt es sich um Einschätzungen. Es gibt Mass-

nahmen, die erst in den Umsetzungsarbeiten konkretisiert werden. Daraus folgt, dass die Kosten, 

die entstehen könnten, zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar sind. 

26 Massnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen:  

Massnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen (basierend auf der heutigen Kosten-

struktur) 

Einsparung Kostenneutral geringfügige 

Mehrkosten 

mittlere Mehr-

kosten 

hohe Mehrkos-

ten 

A1, A3 (FH) A5, B1.1, 

C1.1.+2., 

E1.2.+3., E2, 

E3.1-3., F1, F2, 

F3.1.-3., F4.1.-2 

A3 (Kinder), A4, 

B1.2, D1, D2, 

E.1.1, E1.4  

A2 (Barriere-

frei): einmalige 

Kosten 

keine 

1.5 Massnah-

men 

17 Massnahmen 6.5 Massnah-

men  

1 Massnahme  keine 

Schätzung Ein-

sparung:  

CHF 200’000 

Schätzung Mehr-

kosten:  

CHF 0 

Schätzung 

Mehrkosten:  

CHF 200’000 

Schätzung 

Mehrkosten: 

Einmalig anfal-

lend CHF 

50’000 

Schätzung 

Mehrkosten:  

CHF 0 
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Zusammenfassend führen die 26 Massnahmen zu folgenden finanziellen Auswirkungen:  

 17 Massnahmen sind kostenneutral umsetzbar.  

 Die Massnahme A1 wird zu Kosteneinsparungen führen. Die Massnahme A3 generiert so-

wohl Kosteneinsparungen als auch geringfügige Kosten.  

 Bei 6 Massnahmen sind geringfügige Kosten zu erwarten und bei der Massnahme A2 (Bar-

rierefreiheit) mittlere Kosten. Die Kosten für die Massnahme A2 entstehen einmalig.  

 Bei keinen der Massnahmen sind hohe Kosten zu erwarten.  

 Bei der Reduktion der Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner ist mit 

Initialkosten von rund CHF 150'000 für Änderungen der Infrastruktur etc. zu rechnen. Be-

reits kurzfristig, d. h. ab dem Folgejahr der Fusionierung, erfolgen jedoch jährliche Kosten-

einsparungen durch Synergien und schlankere Strukturen. 

 Für die Finanzierung von Schutzplätzen für Mädchen und weibliche Jugendliche steht der 

GSI ein Budget von zusätzlich CHF 1’500'000 zur Verfügung.  

Einschätzung der jährlichen Mehrkosten und Einsparungen: 

Kostenelement Mehrkosten Einsparung 

Reduktion Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungs-

vertragspartner Opferhilfe (A1) 

 CHF 150’000 

Anschlusslösungen (A3)  CHF 50’000 

Berner Modell (A4) / Zusammenarbeit (B1) / Prävention 

(D1, D2) / Stärkung der Ressourcen (E1) 

CHF 200’000  

TOTAL  CHF 200’000 CHF 200’000 

Die Gesamteinschätzung ergibt, dass sich die kantonale Opferhilfestrategie trotz Einsatz von finan-

ziellen Mitteln langfristig als kostenneutral erweisen wird. 

10. Strategieumsetzung 

Die unter Kapitel 8.2 genannten Massnahmen bilden die Grundlage für die Umsetzungsarbeiten zu 

den einzelnen Stossrichtungen, die nach der Genehmigung der kantonalen Opferhilfestrategie 

durch den Regierungsrat und nach der Kenntnisnahme durch den Grossen Rat aufgenommen wer-

den. 

In der Umsetzungsphase ist nach weiteren Synergie- und Optimierungsmöglichkeiten zu suchen, 

damit heute gebundene Ressourcen frei werden. Dadurch werden weitere bzw. neue Leistungen 

und Angebote und eine zeitgemässe Weiterentwicklung der bestehenden Angebote zugunsten der 

Opfer möglich sein. Die Umsetzung erfolgt in Form einer Programmstruktur, in welche die Leis-

tungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner sowie weitere wichtige Akteurinnen und 

Akteure eingebunden werden. Die Programmstruktur erlaubt im Gegensatz zu einer Projektstruktur 

eine grössere Flexibilität. Sollten die Umsetzungsarbeiten zeigen, dass eine Massnahme nicht voll-

ständig umgesetzt werden kann, so sind im Sinne dieser Massnahmen Umsetzungen vorzuneh-

men, die dieser Massnahme möglichst nahekommen. 

Viele der Massnahmen wurden schon initialisiert oder stehen kurz vor der Initialisierung. Diese Ar-

beiten schreiten laufend voran. Gewisse Massnahmen werden zeitlich gestaffelt an die Hand ge-

nommen werden. Der Zeitplan kann der Massnahmenübersicht im Anhang 3 entnommen werden. 

Ziel ist, die Massnahmen bis Ende des Jahres 2026 umzusetzen. 
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11. Strategiemonitoring 

Die Projektgruppe «Kantonale Opferhilfestrategie» mit Vertreterinnen und Vertretern der BKD, DIJ, 

GSI und SID wird mit dem Monitoring und der Berichterstattung über die Umsetzung der Massnah-

men beauftragt.  

Die Berichterstattung an den Regierungsrat ist für das 4. Quartal 2026 geplant. 

.  
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Anhang 1: Opferhilfelandschaft im engeren und weiteren Sinn 

Opferhilfelandschaft im engeren Sinn 

Zur Opferhilfelandschaft im engeren Sinn gehören diejenigen Akteurinnen und Akteure, die dem Opfer Beratung und Hilfeleistungen gemäss OHG, 

StPO und Polizeigesetz des Kantons Bern65 anbieten und an die sich das Opfer wenden kann, wenn es Hilfe oder Unterstützung braucht. Zudem 

werden medizinische Fachpersonen zur Opferhilfelandschaft im engeren Sinn gezählt, da sie oftmals einen Erstkontakt mit den Opfern haben. Dazu 

gehören insbesondere folgende Akteurinnen und Akteure66: 

 Abteilung Opferhilfe der GSI / AIS: 

Sie bearbeitet als Entschädigungsbehörde die Gesuche um Leistungen für längerfristige Hilfe Dritter, Genugtuung und Entschädigung. Sie führt 

im Namen des AIS Leistungsvertragsverhandlungen mit den Opferhilfeberatungsstellen und Frauenhäusern im Kanton Bern sowie der Fachstelle 

Frauenhandel und Frauenmigration Zürich (FIZ). Sie ist ausserdem Aufsichtsbehörde hinsichtlich der Erfüllung der Leistungsverträge (vgl. Kapitel 

4.2). 

 Opferhilfeberatungsstellen: 

Als Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner des AIS bieten sie Beratung und Soforthilfe. 

 Frauenhäuser Bern, Biel und Thun: 

Als Leistungsvertragspartnerinnen und Leistungsvertragspartner des AIS bieten sie Beratung, Soforthilfe und Schutzunterkunft. 

 Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Zürich (FIZ): 

Als Leistungsvertragspartnerin des AIS betreut sie von Menschenhandel betroffene Opfer und bietet ihnen Schutzunterkunft. 

 Die Dargebotene Hand (Tel. 143): 

Sie ist telefonisch rund um die Uhr für Personen, die ein helfendes und unterstützendes Gespräch benötigen, erreichbar. Sie bietet zudem eine 

Erreichbarkeit via E-Mail und Chat-Nachrichten. Als anerkannte Opferhilfeberatungsstelle erhält sie vom AIS Beiträge für die beiden Regionalstel-

len Bern und Biel (vgl. Kapitel 4.2). 

 Beratung und Hilfe der Pro Juventute (Tel. 147, Kinder- und Jugendberatung): 

Die kostenlose Telefonhilfe 147 ist rund um die Uhr für Notsituationen von Kindern und Jugendlichen erreichbar. Sie verweist bei Bedarf an Fach-

stellen in der Region weiter. Die Kontaktaufnahme ist auch via SMS, Chat und E-Mail möglich. 

 Association Violence que faire: 

Sie bietet auf ihrer Webseite Informationen sowie eine anonyme und kostenlose Online-Beratung an. Das AIS richtet ihr jährlich einen Beitrag aus 

(vgl. Kapitel 4.2). 
  

                                                   
65

 Polizeigesetz vom 8. Juni 1997, PolG; BSG 551.1 
66

 Die Aufzählungen und Beschreibungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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 Männerhaus ZwüscheHalt: 

Das Männer- und Väterhaus ZwüscheHalt in Bern bietet Schutz, Unterkunft, Betreuung für Männer und ihre Kinder. Das ZwüscheHalt bietet Platz 

für bis zu acht Personen. 

 Kantonspolizei Bern: 

Die Polizistinnen und Polizisten informieren die Opfer bei ihren Einsätzen über die opferhilferechtlichen Möglichkeiten (z. B. bei Strassenverkehrs-

unfällen, bei Gewalt im öffentlichen Raum oder bei Intervention vor Ort wegen häuslicher Gewalt). Im Bereich der häuslichen Gewalt können 

Schutzmassnahmen (Wegweisung, Fernhaltung oder polizeilicher Gewahrsam) angeordnet werden. 

Die Fachstelle Bedrohungsmanagement engagiert sich für den Schutz gefährdeter Personen bei Stalking, häuslicher Gewalt oder Drohungen67. 

Im Rahmen des Strafverfahrens ist sie für die Information und Gewährung der besonderen Rechte der Opfer besorgt. 

 Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt (BIG) der SID: 

Zu ihren Aufgaben gehört die Arbeit mit gewaltausübenden Personen, insbesondere durch ihre Trägerschaft des Lernprogramms gegen Gewalt in 

Ehe, Familie und Partnerschaft68. Die BIG setzt gewisse Massnahmen im Bereich des Kinderschutzes bei häuslicher Gewalt um und nimmt aktiv 

an den runden Tischen zum Thema häusliche Gewalt teil. 

 Fachstelle häusliche Gewalt der Stadt Bern: 

Sie sorgt für die Kontaktaufnahme und Nachbetreuung der Opfer von häuslicher Gewalt nach einer polizeilichen Intervention innerhalb der Stadt 

Bern und bietet Beratung und Unterstützung. 

 Staatsanwaltschaft: 

Im Rahmen des Strafverfahrens ist sie für das Informieren und Gewähren respektive Einhalten der besonderen Rechte der Opfer besorgt. Aus-

serdem kann sie gewaltausübende Personen dem Lernprogramm zuführen. 

 Strafgerichte: 

Im Rahmen des Strafverfahrens sind sie für das Informieren und Gewähren respektive Einhalten der besonderen Rechte der Opfer besorgt. 

 Schutzhaus Fortis: 

Das Schutzhaus Fortis bietet Schutz für Opfer und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel sowie für Opfer von Gewalt- und Zwangssituatio-

nen. Es bietet Unterkunft für minderjährige Personen, Frauen, Männer und Transgender. 

 Anwältinnen und Anwälte, welche die rechtlichen Interessen der Opfer vertreten: 

Sie beraten das Opfer in rechtlichen Angelegenheiten. 
  

                                                   
67

 Zum Schutz gefährdeter Personen stehen verschiedene polizeiliche Massnahmen zur Verfügung wie z. B. Konfrontationsgespräch, Wegweisung/Fernhaltung, Kontaktverbot, polizeilicher Gewahrsam. 
68

 Die Lernprogramme haben zum Ziel, dass gewaltausübende Personen lernen, Konflikte künftig gewaltfrei zu lösen.  
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 Medizinische Fachpersonen: 

Im Rahmen ihrer Tätigkeiten haben medizinische Fachpersonen (z. B. aus Spitälern, Ambulanzen und Arztpraxen) die Möglichkeit, Opfer zu er-

kennen und ihnen die Adressen von Opferhilfeberatungsstellen zu vermitteln. Zudem wirken sie bei Beweissicherungen von Spuren sexueller 

oder häuslicher Gewalt mit. 

Im Speziellen sind die Kinderschutzgruppe des Inselspitals, das Zentrum für sexuelle Gesundheit Bern und das koordinierte Vorgehen gemäss 

«Berner Modell» hervorzuheben: 

 Die Kinderschutzgruppe ist eine interdisziplinäre Abklärungsstelle der Kinderklinik für Babys, Kinder und Jugendliche, die (vermutlich) Opfer 

einer Misshandlung oder eines Missbrauchs wurden. Sie führt Befragungen von Kindern durch (z.  T. im Auftrag der Kapo). Sie verweisen die 

Opfer weiter an die Opferhilfeberatungsstellen. 

 Das Zentrum für sexuelle Gesundheit berät Frauen bei sexueller Gewalt und führt forensische Untersuchungen durch. 

 Die Bezeichnung «Berner Modell» beinhaltet ein koordiniertes Vorgehen aller involvierten Fachpersonen (Strafverfolgung, Opferhilfe, Ge-

sundheitswesen) zur möglichst effizienten psychosozialen und medizinischen Betreuung von Frauen und Kindern, die Opfer sexueller Gewalt 

wurden. 

Opferhilfelandschaft im weiteren Sinn 

Zur Opferhilfelandschaft im weiteren Sinn gehören Akteurinnen und Akteure, die zwar mit Opfern in Kontakt kommen können, diese jedoch an die 

zuständige Opferhilfeberatungsstelle verweisen oder deren Tätigkeit den Opfern indirekt hilft (z. B. Arbeit mit gewaltausübenden Tätern). Zu diesem 

Kreis gehören ebenfalls Gremien, die sich schweizweit mit dem Thema Opferhilfe befassen. Dazu gehören beispielsweise folgende Akteurinnen und 

Akteure: 

 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB): 

Bei Kindeswohlgefährdungen kann die KESB Kindesschutzmassnahmen anordnen. Ist die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines 

unmündigen oder minderjährigen Opfers ernsthaft gefährdet, kann die Opferhilfeberatungsstelle die KESB informieren. 

 Sozialdienste: 

Die Sozialhilfe dient der Existenzsicherung. Die Opferhilfe federt direkte Folgen aus einer Straftat ab und tritt nicht in Konkurrenz zur Sozialhilfe. 

Ausnahmsweise kann aber die Opferhilfe Leistungen an den Lebensunterhalt für kurze Zeit erbringen, wenn dadurch verhindert werden kann, 

dass das Opfer infolge der Straftat Sozialhilfe beansprucht. 

 Regierungsstatthalterämter bei häuslicher Gewalt: 

Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter laden gewaltausübende Personen zu einem Gespräch ein (Täteransprache). Sie spre-

chen Empfehlungen zum weiteren Vorgehen aus (Verhaltensregeln, Teilnahme an Lernprogramm oder an Suchtberatung) mit dem Ziel, dass 

zukünftig keine Eskalation mehr erfolgt. Diese Aktivitäten kommen dem Opfer indirekt zu Gute. 
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 Fachstelle Gewalt Bern: 

Sie berät gewaltausübende Personen mit dem Ziel, dass sie ihr Verhalten ändern. 

 Polizeiinspektorate der Städte Bern, Biel und Thun: 

Im Rahmen der Bekämpfung von Missbräuchen im Bereich Menschenhandel informieren die Polizeiinspektorate über die Anlaufstellen der Opfer-

hilfe. 

 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die Therapien für Opfer anbieten: 

Sie stärken das Opfer durch Psychotherapiesitzungen, indem sie zur Heilung oder Linderung von Einschränkungen im psychischen Bereich bei-

tragen, die aufgrund der Straftat entstanden sind. 

 Weitere themenspezifische Behörden und Fachstellen: 

Es gibt eine Vielzahl an Behörden und Fachstellen, die sich auf diverse Themen spezialisiert haben und die im Kontakt mit ihren Klienten und 

Klientinnen auch auf Opferhilfe-Thematiken stossen können: 

 Im Bereich Gender: z. B. Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau, Frauenzentrale des Kantons Bern, INFRA Bern 

(Frauenberatungsstelle), hab queer Bern (Verein für LGBTIQ-Bernerinnen und -Berner). 

 Im Bereich der Migration: z. B. ISA (Fachstelle für Migration Region Bern), Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, Fachstelle Integration 

der Stadt Biel. Der Migrationsdienst des Amts für Bevölkerungsdienste der SID erfüllt Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit der Einreise 

und dem Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Bern stellen. 

 Im Bereich sexueller Gewalt: z. B. Xenia (Fachstelle Sexarbeit), Limita (Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung), Zwangsheirat.ch. 

 Im Bereich Alter: z. B. Ombudsstelle für Alters-, Betreuungs- und Heimfragen, UBA (unabhängige Beschwerdestelle für das Alter). 

 Im Bereich Kindes- und Jugendschutz hat die DIJ nebst aufsichtsrechtlichen Aufgaben (z. B. Pflegefamilien und Kinder- und Jugendheime) 

vor allem Beratungs- und Koordinationsaufgaben. 

 Im Bereich Schule: Unter anderem bietet die BKD Erziehungsberatung und Beratungen für Lehrpersonen und Schulleitungen an. 
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Anhang 2: Übersicht Tarife Frauenhäuser 

 

Die Vergleichbarkeit der Frauenhaus-Kosten gestaltet 

sich aufgrund der unterschiedlichen kantonalen Be-

sonderheiten in der Tariffestsetzung als schwierig. Zu-

sammenfassend ist festzustellen, dass 

 die Tarife der Frauenhäuser (FH) stark variieren. 

 die innerkantonalen Tarife deutlich tiefer liegen als 

die Tarife bei Personen aus anderen Kantonen, die 

sich weder über einen Sockelbeitrag noch mit einer 

Defizitgarantie an den Bereitstellungskosten der Un-

terkünfte beteiligen (mit Ausnahme des FH SG, wo 

der innerkantonale Tarif CHF 4.80 höher liegt und 

des FH AG / SO, das inner- und ausserkantonal den 

gleichen Tarif hat). 

 es Praxis ist, dass die Unterkünfte ausserkantonal 

Vollkosten verrechnen. Die ausserkantonalen Tarife 

liegen bei den FH zwischen CHF 330 (Ostschweiz 

plus Zürich) und CHF 150 (Wallis und Tessin). 

 die Tarife innerhalb der Kantone mit dem Anteil der 

objektorientierten Abgeltung durch die Kantone zu-

sammenhängen, aber auch mit der angebotenen 

Leistung (Präsenz vor Ort, telefonische Erreichbar-

keit). Der Kanton Bern richtet zusätzlich zum Tages-

tarif einen Sockelbeitrag aus (vgl. Ziffer 5.4).  

Zu beachten ist, dass die Tarife der Frauenhäuser aufgrund der Empfehlungen der SODK zur Finanzierung von Frauenhäusern und zur Ausgestaltung von 

Anschlusslösungen vom 27. Mai 2021 ändern können: Die Empfehlung Nr. 8 sieht bei einer ausserkantonalen Unterbringung zwei unterschiedliche Tagesta-

rife vor. Der höhere Tagestarif wird angewendet, wenn der Wohnsitzkanton keinen oder keinen angemessenen objektorientierten Beitrag an die Bereitstel-

lungskosten des Frauenhauses leistet.   
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Anhang 3: Massnahmenübersicht 

 Massnahmen      

Jahr Stossrichtung I 
Strukturen 

Stossrichtung II 
Zusammenarbeit 

Stossrichtung III 
Selbstwirksamkeit 

Stossrichtung IV 
Prävention 

Stossrichtung V 
Stärkung Ressourcen 

Stossrichtung VI 
Steuerung / Monitoring 

2022 
 

  B1 1. Verstärken Zusam-
menarbeit im Migrationsbe-
reich initiieren 

 B1 2. Unterstützen von Be-
strebungen wie Roadmap 
häusliche Gewalt 

  D1 Verstärken der Informati-
onen im Migrationsbereich 
initiieren  

 D2 Schwerpunktsetzen auf 
Arbeit Männernormen, Ehr-
begriff etc. bei OKJA  
 

 E1 1. Systematische Sank-
tion im Migrationsbereich ini-
tiieren / Wegweisung Täter/-
in initiieren  

 E1 2. Verbesserung Sprach-
kompetenzen / Bildungsni-
veau Täter/-innen initiieren 

 E1.4 Lernprogramm Täterin-
nen und Täter 

 F1 Initiieren Aufbau ein-
heitl. Controlling und Mo-
nitoring / Definition aller 
relevanten Daten und 
Kennzahlen / Analyse, 
Aufbereitung, Interpreta-
tion analysierte Daten 

 F3 1. Definition der für 
zielgerichtete Interven-
tion notwendigen Daten  

2023  A1 Reduktion Anzahl der 
Leistungsvertragspartner/-
innen und Festlegung der 
neuen Struktur initiieren / 
Beschreibung Rollen Ak-
teurinnen und Akteure mit 
Aufgaben, Kompetenzen, 
Verantwortung 

 A2 Aufbau einer zentralen 
Struktur (Beratungszent-
rum) initiieren 

 A3 Sicherstellen Anzahl 
Schutzplätze / Verstärken 
von Anschlusslösungen ini-
tiieren 

 A4 Ausbau Berner Modell 
initiieren 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 C1 1. Systematisches Stär-
ken der Ressourcen der Op-
fer (wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit) 

 C1 2. Stärken der sprachli-
chen Kompetenzen 

 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 

 E1 1. Bekanntmachung von 
Gewalt in Asylunterkünften 
initiieren 

 E1 3. Erarbeiten analoge 
Massnahme gemäss 
AIG/SAFG für EU-/EFTA-
BürgerInnen 

 E2 Konsequentes Berück-
sichtigen der Handlungen 
von Täteropfern 

 E3 1.+2. Prüfen Vorausset-
zungen für Kostentragung 
durch Täter/-innen 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 F3 2. Prüfen Datenaus-
tausch Strafbehörden, 
GSI, SID, Leistungsver-
tragspartner/-innen 

 F3 3. Einrichten Monito-
ring zum Stand der Mas-
snahmen und zu den er-
hobenen Daten 

 F4 1. Einführen Rech-
nungslegung nach Swiss 
GAAP FER  

 F4 2. Einführen Kosten-
trägerrechnung 

 Weiterführen der Vorjah-
resarbeiten 

2024  A2 Errichten Triagestelle 
als Erstkontakt sowie Sin-
gle Point of Contact / Prü-
fen Zugang Randregionen 
und Barrierefreiheit 

 Weiterführen der Vorjah-
resarbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 E3 3. Prüfen Anpassen 
Rechtsgrundlagen für Ein-
verlangen Unterlagen für 
Entschädigung 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 F2 Definition der einzu-
kaufenden Leistungen, 
deren Finanzierung so-
wie Qualitäts- und Wir-
kungsziele / Überprüfen 
der Leistungsverträge auf 
Notwendigkeit und Wir-
kung / Ermitteln gleichar-
tiger Leistungen, einheitl. 
Steuerung, Finanzierung 
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/ Allenfalls Anpassen 
rechtliche Bestimmungen 

 Weiterführen der Vorjah-
resarbeiten 

2025  A5 Einführen Case Ma-
nagement / durchgehende 
Fallführung / standardisiert 
Übergabe an Gemeinden  

 Weiterführen der Vorjah-
resarbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 Weiterführen der Vorjahres-
arbeiten 

 Weiterführen der Vorjah-
resarbeiten 

2026 Abschluss der Massnahmen 
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Anhang 4 Abkürzungsverzeichnis 

ABEV Amt für Bevölkerungsdienste 

AI Abteilung Arbeitsintegration des AIS 

AI-BE Optimierung Arbeitsintegration Kanton Bern 

AIS Amt für Integration und Soziales 

AF Abteilung Asyl und Flüchtlinge 

BFS Bundesamt für Statistik 

BIG Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 

BKD Bildungs- und Kulturdirektion 

BKSE Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz 

BS Beratungsstelle 

DAO Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein 

DIJ Direktion für Inneres und Justiz 

EBG Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau 

FAM Abteilung Familie und Gesellschaft des AIS 

FH Frauenhäuser 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Zürich 

GSI Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern 

GSoK Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rates 

Kapo Kantonspolizei Bern 

KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

KJA Kantonales Jugendamt 

KIP Kantonales Integrationsprogramm 

NA-BE Neustrukturierung des Asyl- und Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern 

OKJA Offene Kinder- und Jugendarbeit 

RA GS Rechtsabteilung Generalsekretariat 

RSTA Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter 

SH Abteilung Sozialhilfe des AIS der GSI 

SID Sicherheitsdirektion des Kantons Bern 

SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

Stab Abteilung Stab des AIS 

SWOT Abkürzung für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen), Threats (Risiken) 

VBG Verband Bernischer Gemeinden 

ZEG Zentrum für Gewaltbetroffene 
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